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I.
20021

Richtlinien
für das Beschaffungswesen

im Geschäftsbereich des Innenministeriums
des Landes Nordrhein-Westfalen

(BeschaffRL – IM NRW)

RdErl. d. Innenministeriums v. 21. 2. 2003 –
53.33.10 (53.24.5.6)

1
Allgemeines

Diese Richtlinien regeln:
– die zentrale Beschaffung,
– die regional konzentrierte Beschaffung und
– Dauerschuldverhältnisse

im Geschäftsbereich des Innenministeriums NRW auf der
Grundlage des Runderlasses des Finanzministers, zu-
gleich im Namen des Ministerpräsidenten und aller
Landesministerien vom 26. 11. 1998 H 4090 – 1 – IV A 3, in
geänderter Fassung vom 10. 2. 2000 (SMBl. NW. 20021) –
Vergabehandbuch für die Vergabe von Leistungen nach
der VOL – (VHB-VOL).

2
Zentrale Beschaffung

Im Geschäftsbereich des Innenministeriums NRW sind
Beschaffungen innerhalb jeder Dienststelle von einer
zentralen Vergabestelle, die innerhalb der Dienststelle
organisatorisch von der bedarfsanmeldenden Stelle und
der titelverwaltenden Stelle zu trennen ist, durchzufüh-
ren.

3
Regional konzentrierte Beschaffung bei den Bezirksre-
gierungen

3.1
Zuständigkeiten

3.1.1
Der regional konzentrierten Beschaffung unterliegen alle
der Dienst- oder Fachaufsicht der Bezirksregierungen
unterstehenden Dienststellen des Landes.

Den Landesoberbehörden und den Einrichtungen aus
dem Geschäftsbereich des Innenministeriums bleibt es
unbenommen, sich an der regional konzentrierten Be-
schaffung der jeweils örtlich zuständigen Bezirksregie-
rung zu beteiligen. Entsprechendes gilt für andere
Dienststellen und Einrichtungen des Landes, soweit sie
nicht von den eigenständigen Beschaffungsregelungen
anderer Ressorts erfasst werden.

3.1.2
Örtlich zuständig für die regional konzentrierte Beschaf-
fung sind die Bezirksregierungen für die in ihrem Bezirk
ansässigen Dienststellen.

3.2
Art und Umfang

3.2.1
Die Bezirksregierungen führen im Rahmen der regional
konzentrierten Beschaffung für die nachstehenden Wa-
rengruppen Beschaffungen durch:

– Bürogeräte, einschließlich Kopiersysteme,
– Büromaterial,
– Büromöbel,
– Verbrauchsmaterial, einschließlich Kfz-Zubehör,
– Informationstechnik.

3.2.2
Zur Orientierung der Bedarfsstellen erstellen die Be-
zirksregierungen zu den vorstehend genannten Waren-

gruppen spezifische Beschaffungskataloge, die in das
Intranet des Landes NRW eingestellt werden. Das Nähere
regeln die Vorschriften über das Internetportal des
Landes NRW.

3.2.3
Die Pflege obliegt der jeweils zuständigen Bezirksregie-
rung.

Nicht im Beschaffungskatalog aufgeführte Artikel be-
schaffen die Dienststellen selbst.

3.2.4
Von der regional konzentrierten Beschaffung sind die im
Artikelbestellkatalog der Zentralen Polizeitechnischen
Dienste NRW genannten, sowie alle sonstigen polizeispe-
zifischen Artikel ausgenommen.

3.3
Verfahren

3.3.1
Die Feststellung des Bedarfs, die Abnahme und Bezah-
lung der bestellten Ware sowie die Bewirtschaftung der
Haushaltsmittel obliegt der Dienststelle, die den jeweili-
gen Bedarf anmeldet.

3.3.2
Die Bezirksregierungen regeln die Abfrage und Bünde-
lung ihres Bedarfs sowie des Bedarfs der nachgeordneten
Dienststellen in eigener Zuständigkeit. Sie führen die
Vergabeverfahren eigenverantwortlich durch und legen
die Art des jeweiligen Vertragsverhältnisses fest.

3.3.3
Kleinstbeschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 500,– E
sind von der regional konzentrierten Beschaffung ausge-
nommen. Darüber hinaus können die Bezirksregierungen
in begründeten Einzelfällen (z.B. dringende Ersatzbe-
schaffungen) Ausnahmen von der regional konzentrierten
Beschaffung zulassen.

4
Dauerschuldverhältnisse

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung soll, soweit
dies wirtschaftlich sinnvoll ist, der Bedarf an Leistungen
durch den Abschluss von Dauerschuldverhältnissen ge-
deckt werden.

Der Abschluss eines solchen Vertrages ist in das Internet-
portal „Öffentliches Auftragswesen NRW“ einzustellen.

5
IT – Angebote zum Beschaffungswesen NRW

1. Das Land NRW verfügt über ein Internetportal zum
öffentlichen Auftragswesen, das sich in einen frei
zugänglichen und einen internen, nur für Landes-
dienststellen zugänglichen, passwortgeschützten Be-
reich gliedert. Dort werden unter anderem die unter
Ziff. 3.2.2 dieses Erlasses erwähnten Beschaffungska-
taloge der Bezirksregierungen sowie sämtliche im
Land bestehenden Dauerschuldverhältnisse einge-
stellt.

6
Schlussbestimmungen

Meinen RdErl. v. 6. 7. 1989 – V B 4 – 33.501 hebe ich hiermit
auf.

Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Schule, Jugend und Kinder, dem Ministerium
für Wissenschaft und Forschung, dem Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit, dem Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie, dem Ministerium für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, dem Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport, dem Ministerium für Verkehr, Energie
und Landesplanung und dem Finanzministerium.

– MBl. NRW. 2003 S. 246.
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21210
Änderung

der Verwaltungsgebührenordnung
der Apothekerkammer Nordrhein

vom 20. November 2002

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Nord-
rhein hat in ihrer Sitzung am 20. November 2002 aufgrund
des § 23 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 2000
(GV. NRW. S. 403), geändert durch Gesetz vom
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), folgende Änderung
der Verwaltungsgebührenordnung der Apothekerkam-
mer Nordrhein beschlossen:

Die Verwaltungsgebührenordnung der Apothekerkam-
mer Nordrhein vom 11. Dezember 1996 (MBl. NRW. 1997
S. 355), zuletzt geändert durch Beschluss vom 21. Novem-
ber 2001 (MBl. NRW. S. 127), wird wie folgt geändert:

1
In § 1 Nr. 6 wird der Punkt am Satzende ersetzt durch ein
Komma.

2
Nach § 1 Nr. 6 wird folgende Nummer angefügt:

„7. Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltungen
zwischen 20,00 E und 50,00 E.“

Genehmigt.

Düsseldorf, den 22. Januar 2003

Ministerium
für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie

des Landes Nordrhein-Westfalen
III B 3 – 0810.84.1 –

Im Auftrag

Godry

Die vorstehende Änderung der Verwaltungsgebühren-
ordnung der Apothekerkammer Nordrhein vom 20. No-
vember 2002 wird hiermit ausgefertigt und im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, in der
Pharmazeutischen Zeitung und in der Deutschen Apothe-
kerzeitung bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 29. Januar 2003

Karl-Rudolf Mattenklotz
Präsident

– MBl. NRW. 2003 S. 247.

21220
Änderung

der Verwaltungsgebührenordnung
der Ärztekammer Westfalen-Lippe

vom 16. November 2002

Die Verwaltungsgebührenordnung der Ärztekammer
Westfalen-Lippe vom 28. März 1981 (MBl. NRW. S. 1211),
zuletzt geändert am 29. 9. 2001 (MBl. NRW. S. 1623), wird
wie folgt geändert:

Artikel I

§ 1 wird wie folgt geändert:

„a) In Buchstabe B Nr. 1 wird der Betrag „130,– E“ durch
den Betrag „175,– E“ ersetzt.

b) In Buchstabe B Nr. 2 wird der Betrag von „35,– E“
durch den Betrag „40,– E“ ersetzt.

c) In Buchstabe B Nr. 3 wird das Wort „und“ vor dem
Wort „Wiederholungsprüfungen“ durch das Wort
„oder“ und der Betrag „100,– E“ durch den Betrag
„20,– E“ ersetzt.“

d) Ziffer C 1. erhält folgende Fassung:

„C 1. die Beurteilung durch die „Ärztliche Stelle“ je
Gerät

– nach der Röntgenverordnung = 200,– E

– nach der Strahlenschutzverordnung
– Strahlentherapie und

PET-Geräte = 2.000,– E

– Nuklearmedizin = 500,– E“

e) Buchstabe H erhält folgende Fassung:

„H die Bearbeitung von Anträgen zur Vergabe von
Punkten im Rahmen der Zertifizierung der frei-
willigen ärztlichen Fortbildung, der Anerken-
nung von Fortbildungsveranstaltungen und Kur-
sen = 100,– E“

Artikel II

Diese Änderung tritt am 1. 1. 2003 in Kraft.

Genehmigt, mit Ausnahme von Artikel II.

Düsseldorf, den 10. Februar 2003

Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie

des Landes Nordrhein-Westfalen
III B 3 – 0810.54.2 –

Im Auftrag

Godry

Die vorstehende Änderung der Verwaltungsgebühren-
ordnung wird hiermit ausgefertigt und im Ministe-
rialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen und im
„Westfälischen Ärzteblatt“ bekannt gemacht.

Münster, den 21. Januar 2003

Der Präsident
Prof. Dr. med. Ingo Flenker

– MBl. NRW. 2003 S. 247.

2370
Wohnraumförderungsbestimmungen

(WFB)

RdErl. d. Ministeriums
für Städtebau und Wohnen,

Kultur und Sport v. 5. 2. 2003
IV A 2 – 2010 – 05/03

Inhaltsübersicht

1 Allgemeine Grundsätze
1.1 Begünstigter Personenkreis
1.2 Art der eingesetzten Mittel
1.3 Kein Rechtsanspruch
1.4 Nicht förderfähiger Wohnraum
1.5 Voraussetzungen für die Förderempfängerin oder

den Förderempfänger
1.6 Finanzierungsgrundsätze, Eigenleistungen, Bedin-

gungen für Fremdmittel
1.7 Städtebauliche, bauaufsichtliche und bautechnische

Fördervoraussetzungen, Bergschadensicherungen

2 Förderung des Neubaus von Mietwohnungen
2.1 Fördergegenstand und Zielgruppe
2.2 Wohnungsgrundriss, Wohnungsgröße und Kosten
2.3 Barrierefreies Bauen
2.4 Belegung und Zweckbindung
2.41 Art der Belegungsrechte
2.42 Besondere Zweckbindung, Betreuungspauschale
2.5 Mittelbare Belegung
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2.6 Miete und Mietbindung
2.61 Höhe der Miete bei Erstbezug
2.62 Mietentwicklung und Art der Mietbindung
2.7 Art und Höhe der Förderung
2.8 Darlehensbedingungen
2.9 Miet-Einfamilienhäuser für kinderreiche Haushalte

3 Besondere Grundsätze für die Förderung des Aus-
baus und der Erweiterung von Mietwohnungen

3.1 Gegenstand der Förderung
3.2 Wohnungsstandard, Bauaufwand, Förderausschluss
3.3 Art und Höhe der Förderung

4 Zusatzdarlehen für die Aufbereitung von Brachflä-
chen

5 Förderung von selbst genutztem Wohneigentum
5.1 Förderziel, Zweckbindung, Art und Qualität der

Förderobjekte
5.2 Förderfähiger Personenkreis
5.3 Art und Höhe der Förderung
5.31 Grundförderung: Grundbetrag, Kinderbonus und

Eigenheimzulagedarlehen
5.32 Zusatzförderung: Regionalbonus, Ökobonus und So-

zialbonus
5.4 Darlehensbedingungen
5.5 Sonderregelung für den Ersterwerb selbst genutzten

Wohneigentums und für Trägermaßnahmen
5.6 Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums

zur Selbstnutzung
5.7 Ausbau und Erweiterung zum Zwecke der Neu-

schaffung selbst genutzten Wohneigentums
5.8 Lastenberechnung und Tragbarkeit der Belastung
5.9 Doppelförderung, Verbot offensichtlich ungerecht-

fertigter Förderung, Arbeitgeberbeteiligung

6 Darlehen für Schwerbehinderte
6.1 Fördervoraussetzungen
6.2 Höhe der Förderung
6.3 Darlehensbedingungen
6.4 Mindestbetrag

7 Antrags- und Bewilligungsverfahren
7.1 Zuteilung der Fördermittel an die Bewilligungsbe-

hörden
7.2 Antragsverfahren
7.3 Förderzusage
7.4 Benachrichtigungs- und Auskunftspflicht der Be-

willigungsbehörde
7.5 Bauausführung, Baukontrolle und Bezugsfertigkeit
7.6 Vordrucke und Vertragsmuster, Ausnahmegenehmi-

gungen der Wohnungsbauförderungsanstalt

8 Dingliche Sicherung, Auszahlung der bewilligten
Mittel, Darlehensverwaltung

8.1 Aufgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt nach
Erteilung der Förderzusagen

8.2 Sicherung der bewilligten Mittel
8.3 Auszahlung der Baudarlehen

9 Belege

10 In-Kraft-Treten, Übergangsregelungen
10.1 In-Kraft-Treten
10.2 Übergangsregelungen

Anlage 1:

Städtebauliche Voraussetzungen, Denkmalschutz, Pla-
nung der Bauvorhaben, Ausstattung, bauaufsichtliche
Behandlung, Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen in
Bergbaugebieten

1. Städtebauliche Voraussetzungen
2. Denkmalschutz
3. Bauplanung, Rationalisierung, Ausschreibung
4. Gemeinschaftsräume

5. Hinweisschild
6. Bauaufsichtliche Anforderungen
7. Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen in Bergbau-

gebieten, Bergschadenverzichte

Anlage 2:

Bestimmungen über die soziale Wohnraumförderung aus
der Ausgleichszahlung nach dem Gesetz über den Abbau
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)

1. Verwendung des Aufkommens
2. Anzuwendende Bestimmungen
3. Einsatz der Mittel
4. Verfahren

1
Allgemeine Grundsätze

1.1
Begünstigter Personenkreis

Die Fördermittel werden auf der Grundlage des Gesetzes
über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförde-
rungsgesetz – WoFG) und der Verordnung über die
Abweichung von den Einkommensgrenzen nach § 9 Abs. 2
des Wohnraumförderungsgesetzes (VO WoFG NRW) be-
willigt für

a) Begünstigte, deren Einkommen die Einkommens-
grenze nach § 9 Abs. 2 WoFG in Verbindung mit § 1 VO
WoFG NRW nicht übersteigt (Einkommensgruppe A);

b) wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, deren
Einkommen die Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2
WoFG in Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW um bis
zu 40 v.H. übersteigt (Einkommensgruppe B).

Die näheren Bestimmungen über die Ermittlung des
Einkommens im Einzelfall sind dem Einkommensprü-
fungserlass 2002 in der jeweils geltenden Fassung (SMBl.
NRW. 2370) und den Verwaltungsvorschriften zum
Wohngeldgesetz zu entnehmen.

1.2
Art der eingesetzten Mittel

Für die soziale Wohnraumförderung werden sowohl
Mittel des Bundes als auch des Landes eingesetzt.

1.3
Kein Rechtsanspruch

Auf die Bewilligung der Fördermittel besteht kein
Rechtsanspruch.

1.4
Nicht förderfähiger Wohnraum

Ausgeschlossen ist die Förderung von Wohnraum, der

1.41
auf einem Grundstück steht oder errichtet werden soll,
das

– außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen liegt oder

– mit einem Bergschadenverzicht belastet ist, der über
die in Nummer 7 der in Anlage 1 aufgeführten Be-
schränkungen hinaus geht,

1.42
in seinem Wohnwert durch Immissionen erheblich beein-
trächtigt ist,

1.43
als Ersatzwohnraum errichtet werden soll, der aus ande-
ren Zielsetzungen als denen der Städtebauförderung oder
der sozialen Wohnraumförderung benötigt wird,

1.44
nicht nachhaltig an den begünstigten Personenkreis
vermietet werden kann. Sollen in demselben Gebäude
auch nicht geförderte Wohnungen oder Gewerberäume
erstellt werden, muss auch insoweit die nachhaltige
Vermietbarkeit gesichert sein.
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1.45
Abgesehen von den Fällen der Nummern 5.5 und 5.6
dürfen Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor
Erteilung der Förderzusage begonnen worden ist, nicht
gefördert werden, es sei denn, die Bewilligungsbehörde
hat gemäß Nummer 7.25 in den vorzeitigen Baubeginn
eingewilligt. Als Vorhabenbeginn ist der Abschluss von
Lieferungs- und Leistungsverträgen anzusehen, die der
Ausführung zuzurechnen sind; Planung, Bodenuntersu-
chung und Grunderwerb gelten nicht als Beginn des
Bauvorhabens. Der Abschluss von Lieferungs- und Leis-
tungsverträgen steht der Förderung dann nicht entgegen,
wenn der Antragstellerin oder dem Antragsteller nach
diesem Vertrag ein Rücktrittsvorbehalt gemäß Nummer
5.53 Satz 1 eingeräumt ist und ihr oder ihm im Falle des
Rücktritts – außer den Kosten für Planung, Bodenunter-
suchung und Grunderwerb – keine weiteren Lasten
entstehen. Mit der Ausführung der Verträge darf im
Sinne von Satz 1 auch bei Vereinbarung eines Rücktritts-
vorbehaltes nicht begonnen werden.

1.5
Voraussetzungen für die Förderempfängerin oder den
Förderempfänger

1.51
§ 11 Abs. 3 WoFG bestimmt im Einzelnen, welche
Voraussetzungen die Förderempfängerin oder der För-
derempfänger erfüllen müssen. Fördermittel können auf
Antrag auch einer Förderempfängerin oder einem För-
derempfänger bewilligt werden, für die oder den an
einem geeigneten Baugrundstück ein Erbbaurecht auf die
Dauer von mindestens 75 Jahren bestellt ist. Die Bewilli-
gungsbehörde kann eine kürzere Laufzeit des Erbbau-
rechts zulassen, wenn sichergestellt ist, dass die planmä-
ßige Tilgung der Fördermittel spätestens 10 Jahre vor
Ablauf des Erbbaurechts endet.

1.52
Die Bewilligungsbehörden haben eine Stellungnahme der
Wohnungsbauförderungsanstalt zu den persönlichen
Voraussetzungen, insbesondere zur Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit der Bauherrin oder des Bauherrn
anzufordern und diese als ihre Entscheidung zu verwen-
den, wenn das beantragte Darlehen zusammen mit schon
bestehenden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der
Wohnungsbauförderungsanstalt 50000 Euro übersteigt.
Soweit die Wohnungsbauförderungsanstalt die persönli-
chen Voraussetzungen nicht oder nur mit weiteren Aufla-
gen oder Bedingungen bestätigt, hat die Bewilligungsbe-
hörde auch deren Begründung in ihren Bescheid aufzu-
nehmen. Satz 1 gilt nicht bei natürlichen Personen, die
Wohneigentum zur Selbstnutzung errichten oder erwer-
ben.

1.53
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit können bei Ei-
gentumsmaßnahmen – soweit keine entgegenstehenden
Umstände bekannt geworden sind – in der Regel unter-
stellt werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert
und die Tragbarkeit der Belastung gewährleistet er-
scheint.

1.54
Werden den Bewilligungsbehörden von Bauherrinnen
oder Bauherren, bei deren Prüfung gemäß Nummer 1.52
die Wohnungsbauförderungsanstalt einzuschalten ist,
Umstände bekannt, aus denen zu schließen ist, dass eine
Bauherrin oder ein Bauherr nicht die erforderliche
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt, haben sie
die Wohnungsbauförderungsanstalt unverzüglich zu un-
terrichten.

1.6
Finanzierungsgrundsätze, Eigenleistungen, Bedingungen
für Fremdmittel

1.61
Gesicherte Gesamtfinanzierung

Die Bewilligung von Fördermitteln setzt voraus, dass die
Finanzierung der Gesamtkosten gesichert erscheint.

1.62
Eigenleistungen

Die Förderempfängerin oder der Förderempfänger hat
eine angemessene Eigenleistung zu erbringen.

1.621
Als angemessen gilt eine Eigenleistung in Höhe von
mindestens

a) 20 v.H. der Gesamtkosten bei Mietwohnungen,

b) 15 v.H. der Gesamtkosten bei Eigentumsmaßnahmen;
eine Eigenleistung, die mindestens 10 v.H. der anteili-
gen Gesamtkosten beträgt, darf bei Haushalten mit
zwei und mehr Kindern im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5
des Einkommensteuergesetzes nicht als unzulänglich
angesehen werden, wenn die Belastung tragbar er-
scheint. Selbsthilfeleistungen sind durch schriftliche
Erklärungen auf Vordruck nach vorgeschriebenem
Muster glaubhaft zu machen.

1.622
Bei der Förderung von Eigentumsmaßnahmen ist das
Darlehen gemäß Nummern 5.312, 5.63 und 5.71 Satz 3 auf
Antrag als Ersatz der Eigenleistung anzuerkennen. Auf
dem Grundstück nicht dinglich gesicherte Fremdmittel
dürfen nicht als Ersatz der Eigenleistung anerkannt
werden.

1.63
Bedingungen für Fremdmittel

1.631
Vor Auszahlung der Fördermittel, die für die Errichtung
oder den Erwerb selbstgenutzten Wohnraums bewilligt
werden, ist nachzuweisen, dass die Fremdmittel folgende
Voraussetzungen erfüllen:

a) Unkündbar für die Gläubigerin oder den Gläubiger
während der vollen Laufzeit. Anstelle der Unkünd-
barkeit kann eine Prolongation vereinbart werden, die
frühestens nach Ablauf von 10 Jahren in Kraft treten
darf.

b) Gleichbleibender Zinssatz für die Dauer von 10 Jahren
(soweit nicht unverzinslich).

1.632
Für Fremdmittel gelten im übrigen folgende Bedingun-
gen:

a) Ist eine Sicherung von Fremdmitteln durch Grund-
schulden vorgesehen, haben die Grundstückseigentü-
merin oder der Grundstückseigentümer (Erbbaube-
rechtigte) und die Grundschuldgläubigerin oder der
Grundschuldgläubiger vor Auszahlung der bewillig-
ten Wohnungsbaumittel gegenüber der Wohnungs-
bauförderungsanstalt eine Grundschuldverpflich-
tungserklärung abzugeben.

b) Bei der dinglichen Sicherung darf ein Rang vor der
Hypothek zur Sicherung der bewilligten Wohnungs-
baumittel nur den Grundpfandrechten für diejenigen
Fremdmittel eingeräumt werden, die der Deckung der
im Antrag angesetzten Gesamtkosten dienen.

c) Übersteigen vor der Bebauung vorhandene, am Bau-
grundstück dinglich gesicherte Verbindlichkeiten den
Wert des Baugrundstücks und der verwendeten Ge-
bäudeteile, ist eine Förderung ausgeschlossen.

1.633
Die Wohnungsbauförderungsanstalt kann Ausnahmen
von den Nummern 1.631 und 1.632, insbesondere zur
Berücksichtigung der Lage auf dem Kapitalmarkt zulas-
sen und den Einsatz von Fremdmitteln von besonderen
Voraussetzungen abhängig machen.

1.634
Wohnungen, zu deren Finanzierung Finanzierungsbei-
träge von Wohnungssuchenden gefordert werden, werden
nicht gefördert.
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1.7
Städtebauliche, bauaufsichtliche und bautechnische För-
dervoraussetzungen, Bergschadensicherungen

Wohnungen in der Form von Neubau, Ausbau und
Erweiterung dürfen nur gefördert werden, wenn die
städtebaulichen, bauaufsichtlichen und bautechnischen
Fördervoraussetzungen sowie die besonderen Anforde-
rungen in Bergschadengebieten nach Anlage 1 erfüllt
sind.

2
Förderung des Neubaues von Mietwohnungen

2.1
Fördergegenstand und Zielgruppe

2.11
Gefördert werden Baumaßnahmen, durch die Mietwoh-
nungen – auch in der Bauform von Miet-Einfamilienhäu-
sern – und zur Vermietung bestimmte Eigentumswoh-
nungen in einem neuen selbständigen Gebäude geschaf-
fen werden (§ 16 Abs. 1 Ziffer 1 WoFG). Im Folgenden ist
unter Mietwohnung stets auch die Genossenschaftswoh-
nung zu verstehen, also eine Wohnung, bei der die
Nutzerinnen oder die Nutzer durch Anteilszeichnung ein
eigentumsähnliches Recht zur Wohnungsnutzung erhal-
ten. Geförderte Genossenschaftswohnungen unterliegen
denselben Zweckbindungen wie Mietwohnungen.

2.12
Die Mietwohnungen dienen der Wohnraumversorgung
von Begünstigten der Einkommensgruppe A (Nummer 1.1
Satz 1 Buchstabe a) und B (Nummer 1.1 Satz 1 Buch-
stabe b).

2.13
In Gemeinden der Mietenstufen 1 bis 3 werden für die
Einkommensgruppe B Mietwohnungen nach folgender
Maßgabe gefördert,

a) Wohnungen für Alleinstehende, Ehepaare oder son-
stige Lebenspartnerschaften (§ 18 Abs. 2 Nummer 2
bis 4 WoFG), wobei mindestens ein Haushaltsangehö-
riger bei Bezug der Wohnung das 60. Lebensjahr
vollendet hat oder schwerbehindert ist, oder

b) Wohnungen, die im Rahmen wohnungswirtschaftli-
cher und städtebaulicher Umstrukturierungsmaßnah-
men der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler
Bewohnerstrukturen dienen.

2.2
Wohnungsgrundriss, Wohnungsgröße und Kosten

2.21
Der Wohnungsgrundriss soll zur Wohnraumversorgung
wechselnder Nutzergruppen geeignet und wohntechnisch
zweckmäßig sein. Den Wohnbedürfnissen von Kindern
und Alleinerziehenden ist in geeigneter Weise Rechnung
zu tragen. Wohnungen, die Wohn- und Schlafräume
einschließlich Kinderzimmer von weniger als 10 Quadrat-
meter Wohnfläche enthalten, werden nicht gefördert,
sofern es sich nicht um Wohnungen für eine Person
handelt. Bei Wohnungen für eine Person dürfen die drei
Funktionen Wohnen, Schlafen und Kochen nicht in
einem Raum zusammengefasst werden.

2.22
Die Wohnfläche muss in einem angemessenen Verhältnis
zur Anzahl der zu schaffenden Räume stehen. Dabei ist
der Flächenbedarf für Wohnungen, die barrierefrei er-
richtet werden oder für Wohnungen, die für Rollstuhlfah-
rer bestimmt sind, zu berücksichtigen. Ist die Wohnung
für eine Person bestimmt, darf die Wohnfläche 35 Qua-
dratmeter nicht unterschreiten. Die Wohnungen sind nur
förderfähig, wenn sie die nachfolgenden Wohnflächen-
obergrenzen nicht überschreiten.

Die Wohnflächenobergrenzen betragen für:

a) Wohnungen, die barrierefrei (Nummer 2.3) geplant
und errichtet werden: Tabelle Spalte 1,

b) Wohnungen, die Personen vorbehalten werden, die auf
einen Rollstuhl angewiesen sind: Tabelle Spalte 2:

Wohnungen Wohnflächenobergrenze
bestehend aus:

1 2

barrierefrei Rollstuhlfahrer

1 Zimmer, Küche,
Nebenräume 47 qm 55 qm

2 Zimmer, Küche,
Nebenräume 62 qm 70 qm

3 Zimmer, Küche,
Nebenräume 77 qm 87 qm

4 Zimmer, Küche,
Nebenräume 92 qm 102 qm

5 Zimmer, Küche,
Nebenräume 107 qm 117 qm

Bei Wohnungen mit mehr als 5 Zimmern erhöhen sich die
Wohnflächenobergrenzen um 15 Quadratmeter für jeden
zusätzlichen Raum.

2.23
Die Bewilligungsbehörde kann eine Überschreitung der
Wohnflächenobergrenzen gemäß Nummer 2.22 Satz 5 und
Satz 6 um bis zu 5 Quadratmeter zulassen, wenn dies aus
planerischen Gründen zweckmäßig ist. Planerische
Gründe sind beispielsweise: Notwendigkeit der Schaf-
fung von Kellerersatzräumen oder einer zusätzlichen
Badewanne in der Wohnung, Schließung von Baulücken
oder vergleichbare bauliche Besonderheiten. Wird die
Bindung an einer anderen Wohnung begründet, gelten die
Wohnflächenobergrenzen gemäß 2.22 für die geförderte
Wohnung nur insoweit als sie für die Bemessung des
Baudarlehens maßgeblich sind.

2.24
Mietwohnungen sollen den Anforderungen des kos-
tensparenden Bauens entsprechen. Auf dieses Ziel sind
die Förderbedingungen, insbesondere die Begrenzung der
Förderung auf einen bestimmten Betrag (Förderpau-
schale) ausgerichtet. Die Bewilligungsbehörde prüft zu-
dem, ob die im Antrag angegebenen Gesamtkosten den
Kosten entsprechen, die im Bereich der Bewilligungsbe-
hörde angemessen sind.

2.3
Barrierefreies Bauen

2.31
Ziel der Förderung des Neubaus von Mietwohnungen ist
es, die Wohnqualität zu erhöhen und mit einem einheitli-
chen Wohnungsstandard allen Wohnbedürfnissen in un-
terschiedlichen Lebenssituationen möglichst gerecht zu
werden. Deshalb werden barrierefreie Wohnungen geför-
dert. Damit soll auch älteren oder behinderten Personen
ermöglicht werden, auf Dauer einen eigenen Haushalt zu
führen. Dies wird in vielen Fällen nur möglich sein, wenn
auch Wohnungen in Obergeschossen stufenlos erreichbar
sind. Es ist deshalb sinnvoll, die Treppenhäuser so zu
gestalten, dass die Wohnungen mindestens durch nach-
trägliche Baumaßnahmen, in der Regel den Ein- oder
Anbau eines Aufzugs, stufenlos erreichbar gemacht wer-
den können (Nachrüstbarkeit). Wohnungen ober- oder
unterhalb der Eingangsebene, die für ältere oder behin-
derte Menschen zweckgebunden sind, müssen mit einem
Aufzug erreichbar sein.

2.32
Der Neubau von Mietwohnungen wird nur gefördert,
wenn

a) ein Hauseingang des Gebäudes, die Erdgeschosswoh-
nungen und gegebenenfalls der Aufzug von der öffent-
lichen Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sind,

b) innerhalb der Wohnungen keine Stufen, Schwellen
oder untere Türanschläge vorhanden sind,

Anlage 1
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c) in jeder Wohnung ein Sanitärraum mit einem boden-
gleichen Duschplatz ausgestattet ist und

d) die lichten Türbreiten innerhalb der Wohnungen und
von Aufzügen, Haus- und Wohnungseingängen sowie
alle Bewegungsflächen und ggf. Rampen der DIN
18 025 Teil 2 entsprechen.

2.33
Die Bewilligungsbehörden können Abweichungen von
Nummer 2.32 Buchstabe a) zulassen, wenn die stufenlose
Erreichbarkeit aufgrund der besonderen Beschaffenheit
des Grundstücks (z.B. Topographie, erhöhter Grundwas-
serspiegel) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand herbeizuführen ist.

2.34
Die Bewilligungsbehörden können Abweichungen von
Nummer 2.32 Buchstabe b) zulassen, wenn Stufen,
Schwellen oder untere Türanschläge technisch zwingend
erforderlich und nicht höher als zwei Zentimeter sind.
Miet-Einfamilienhäuser und Maisonettewohnungen dür-
fen – abweichend von Nummer 2.32 – gefördert werden,
wenn die Barrierefreiheit gemäß Nummer 2.32 Buchsta-
ben a) bis d) nur im Erdgeschoss bzw. im Eingangsge-
schoss erfüllt wird und in diesem Geschoss die Küche, ein
Sanitärraum mit bodengleicher Dusche und mindestens
ein Wohnraum liegt. Wird die bodengleiche Dusche nicht
in diesem Sanitärraum untergebracht, darf diese auch in
einem anderen Geschoss liegen, sofern eine Treppe dort-
hin führt, die mit einem Treppenlift nachgerüstet werden
oder die barrierefreie Zugänglichkeit auf andere Weise
hergestellt werden kann.

2.35
Der Duschplatz (Nummer 2.32 Buchstabe c) gilt auch als
bodengleich, wenn er Wasserschutzkanten aufweist, die
nicht höher als ein Zentimeter sind. Die Wohnungen
können außer dem bodengleichen Duschplatz zusätzlich
eine Badewanne oder eine Duschtasse enthalten. Auf dem
bodengleichen Duschplatz darf eine demontierbare Ba-
dewanne oder Duschtasse aufgesetzt werden. Der boden-
gleiche Duschplatz ist auch in diesem Fall vollständig
auszuführen.

2.36
Wird ein Aufzug oder werden mehrere Aufzüge errichtet,
kann das Baudarlehen um 2 100 Euro pro geförderter
Wohnung, die durch den Aufzug erschlossen wird, erhöht
werden (Zusatzdarlehen). Das Zusatzdarlehen beträgt
jedoch höchstens 46 200 Euro (Höchstbetrag) pro Aufzug.
Der Höchstbetrag ist den geförderten Wohnungen zu
gleichen Teilen zuzuordnen. Neben dem Zusatzdarlehen
darf kein Darlehen nach Nummer 6 für denselben Aufzug
gewährt werden.

2.4
Belegung und Zweckbindung

2.41
Art der Belegungsrechte

In der Förderzusage ist die Belegungsbindung für Miete-
rinnen oder Mieter der Einkommensgruppe A als Beset-
zungsrecht (§ 26 Abs. 2 Satz 4 WoFG) im übrigen als
allgemeines Belegungsrecht (§ 26 Abs. 2 Satz 2 WoFG) an
den geförderten Wohnungen oder bei mittelbarer Bele-
gung an anderen Wohnungen für die Dauer von 15 oder
20 Jahren festzulegen. Die Frist beginnt mit dem ersten
Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller
Wohnungen des Gebäudes folgt; bei mittelbarer Belegung
mit der erstmaligen Einräumung des Besetzungsrechts an
der Ersatzwohnung. Die Dauer der Zweckbindung ist
einheitlich für alle geförderten Wohnungen bzw. Ersatz-
wohnungen festzulegen. Durch eine freiwillige vorzeitige
und vollständige Rückzahlung des Darlehens verkürzt
sich die Dauer der Zweckbindung nicht. § 29 Abs. 1 Num-
mern 1 und 2 WoFG bleiben unberührt.

Die Belegungsrechte werden für die nach § 27 WoFG
zuständigen Stellen begründet. Die Bauherrin oder der
Bauherr haben sich zu verpflichten,

a) der zuständigen Stelle ein Belegungsrecht gemäß
Satz 1 einzuräumen,

b) im Falle der Ausübung des Besetzungsrechts mit den
von der zuständigen Stelle benannten Mietern Miet-
verträge abzuschließen,

c) im Übrigen die geförderten Wohnungen Mietern zu
überlassen, die eine Wohnberechtigungsbescheini-
gung nach § 27 Abs. 1 WoFG vorlegen und

d) bei Eigentumswechsel den Rechtsnachfolger auf die
Verpflichtungen zu a) bis c) hinzuweisen (§ 13 Abs. 3
WoFG).

2.42
Besondere Zweckbindung, Betreuungspauschale

Werden Mietwohnungen zur Nutzung für ältere Men-
schen oder Menschen mit Behinderungen vorbehalten
(Nummer 2.13 Buchstabe a), ist in der Förderzusage
sicherzustellen, dass Betreuungs- oder Beratungsleistun-
gen, die der Mieterin oder dem Mieter unabhängig von
der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschal in Rech-
nung gestellt werden, nur niederschwellig sind und den
Betrag von 30 Euro pro Haushalt monatlich nicht über-
schreiten. Dieser Betrag darf während der Dauer der
Bindung um maximal 1,5 v.H. jährlich erhöht werden.

Darüber hinausgehende Vereinbarungen über Betreu-
ungs- oder Dienstleistungen werden von den Mieterinnen
und Mietern im Bedarfsfall nach freier Wahl getroffen
und sind nach Abschluss des Mietvertrages und der
Überlassung der Wohnung in einem gesonderten Vertrag
zu vereinbaren.

2.5
Mittelbare Belegung

2.51
Bei der Förderung von Mietwohnungen für die Einkom-
mensgruppe A, die keiner besonderen Zweckbindung
(z.B. für Kinderreiche, ältere Menschen oder Menschen
mit Behinderungen) unterliegen, kann die zuständige
Stelle auf die Belegungs- und Mietbindung für die
geförderte Wohnung verzichten und die Bindung an einer
anderen Wohnung (Ersatzwohnung) nach Maßgabe der
folgenden Regelungen begründen:

2.52
Die Bauherrin oder der Bauherr räumt der zuständigen
Stelle nach Maßgabe der Nummer 2.41 ein Besetzungs-
recht (§ 26 Abs. 2 Satz 4 WoFG) an Ersatzwohnungen für
die Dauer von 15 oder 20 Jahren ein. Das Besetzungsrecht
besteht unabhängig von der Laufzeit des Darlehens und
geht auf die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfol-
ger über.

2.53
Die Ersatzwohnungen müssen im Bereich der Bewilli-
gungsbehörde liegen. Ausnahmsweise kann die Bewilli-
gungsbehörde die Förderung auch dann gewähren, wenn
die Ersatzwohnungen im Gebiet einer anderen Bewilli-
gungsbehörde liegen. Hierzu ist eine Abstimmung mit der
zuständigen Stelle notwendig, in deren Gebiet die Ersatz-
wohnungen liegen.

2.54
Ersatzwohnungen können nur Wohnungen sein, die hin-
sichtlich Lage, Ausstattung und Gebrauchswert zur dau-
ernden Wohnungsversorgung geeignet sind, insbesondere
über ein WC sowie Bad/Dusche innerhalb der Wohnung
verfügen. Die Ersatzwohnungen müssen die gleiche An-
zahl an Wohnräumen aufweisen wie die geförderte
Wohnung. Wohn- und Schlafräume der Ersatzwohnung
dürfen nicht kleiner als 10 qm sein. Wird die geforderte
Anzahl an Räumen nicht erreicht oder die Zimmergröße
unterschritten, ist eine Förderung zulässig, wenn ein
dringender örtlicher Wohnungsbedarf an der angebote-
nen Ersatzwohnung besteht.

2.55
Die Ersatzwohnungen dürfen bei Ausübung des Beset-
zungsrechtes nicht die Eigenschaft „öffentlich gefördert“
besitzen oder einer anderen Preisbindung unterliegen.
Ausgeschlossen sind auch solche Wohnungen, für die in
den letzten 5 Jahren Vereinbarungen hinsichtlich der
Wiedervermietung zwischen der Bauherrin oder dem
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Bauherrn und der Gemeinde getroffen wurden. Eine
entsprechende Bestätigung der Gemeinde ist dem Antrag
beizufügen.

2.56
Als Ersatzwohnungen sind nur solche Wohnungen geeig-
net, die in einem Zeitraum bis zu 24 Monaten nach der
Antragstellung zur Einräumung eines Besetzungsrechts
angeboten werden und im Zeitpunkt des Angebotes zum
Bezug durch eine Wohnungssuchende oder einen Woh-
nungssuchenden frei sind. Eine Kündigung der Vermiete-
rin oder des Vermieters zum Erreichen des Freiwerdens
der Ersatzwohnung ist nicht zulässig. Sofern das Beset-
zungsrecht an den Ersatzwohnungen nicht innerhalb der
Frist nach Satz 1 eingeräumt wird, ist die Förderzusage
zu widerrufen oder der Darlehensvertrag zu kündigen
(Nummer 7.34). Die Vorschriften der §§ 32ff. WoFG
bleiben hiervon unberührt.

2.6
Miete und Mietbindung

2.61
Höhe der Miete bei Erstbezug

In der Förderzusage darf je Quadratmeter Wohnfläche
höchstens eine Miete festgesetzt werden (Bewilligungs-
miete), die nachstehende Beträge nicht überschreitet:

1 2 3

Mietenstufe Einkommens- Einkommens-
gruppe A gruppe B

1 3,90 Euro 5,00 Euro

2 4,05 Euro 5,15 Euro

3 4,30 Euro 5,40 Euro

4 4,55 Euro 5,65 Euro

5 + 6 4,80 Euro 5,90 Euro

Die Zuordnung der Gemeinden zu den einzelnen Mieten-
stufen richtet sich nach der Anlage 1 zu § 1 Abs. 4 der
Wohngeldverordnung in der jeweils geltenden Fassung
(vgl. Anlage).

Die Miete für die Einkommensgruppe B muss die für eine
gleichwertige Neubauwohnung zu erzielende Miete um
mindestens 20 v.H. unterschreiten. Bei der mittelbaren
Belegung (Nummer 2.5) darf die Miete für die Ersatzwoh-
nung die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigen
und muss die Miete nach Tabelle Spalte 2 um mindestens
0,40 Euro unterschreiten. Sollen die Wohnungen im Wege
der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme
beheizt werden, ist eine um 0,15 Euro pro Quadratmeter
geringere Miete zu vereinbaren.

Neben der Miete nach Satz 1 bis 5 darf nur die Umlage
der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 556, 556a und
560 BGB und gegebenenfalls eine Pauschale nach Maß-
gabe der Nummer 2.42 erhoben werden.

2.62
Mietenentwicklung und Art der Mietbindung

In der Förderzusage ist für den Zeitraum der Belegungs-
bindung (Nummer 2.41) eine Mietbindung festzulegen.
Die Vermieterin oder der Vermieter hat sich im Antrag
und im Darlehensvertrag zu verpflichten, für die Dauer
der in der Förderzusage festgelegten Mietbindung,

a) im Mietvertrag höchstens eine Miete zu vereinbaren,
die die in der Förderzusage festgelegte Miete nicht
übersteigt;

b) im Rahmen des BGB nur eine Miete zu fordern, die die
in der Förderzusage festgelegte Miete zuzüglich einer
Erhöhung um 1,5 v.H. bzw. von 2,5 v.H. für die
Ersatzwohnung (Nummer 2.5) bezogen auf die Aus-
gangsmiete für jedes Jahr seit Bezugsfertigkeit nicht
übersteigt.

Die Miete, die sich aus der in der Förderzusage festgeleg-
ten Miete zuzüglich zulässiger Mieterhöhungen ergibt,

darf auch im Fall einer erneuten Vermietung während der
Dauer der Belegungs- und Mietbindung nicht überschrit-
ten werden. In die Förderzusage, den Darlehensvertrag
und in den Mietvertrag ist ein Hinweis auf § 28 WoFG
aufzunehmen und sicherzustellen, dass die sich daraus
ergebenden Pflichten des Vermieters oder der Vermiete-
rin auf den Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin
(Einzelrechtsnachfolger oder Gesamtrechtsnachfolger)
übergehen. Während der Dauer der Bindung darf für
jeden Fall der Vermietung eine Staffelmiete gemäß § 557a
BGB – längstens für einen Zeitraum bis zum Ende der in
der Förderzusage vereinbarten Mietbindung – vereinbart
werden.

2.7
Art und Höhe der Förderung

Gewährt werden Baudarlehen in der Form von Pauscha-
len pro Quadratmeter Wohnfläche.

Die Förderpauschale beträgt je nach Standort und
Zweckbestimmung der geförderten Mietwohnung pro
Quadratmeter Wohnfläche höchstens:

1 2 3

Mietenstufen Einkommens- Einkommens-
gruppe A gruppe B

1 und 2 800 Euro 365 Euro

3 900 Euro 465 Euro

4 1 000 Euro 565 Euro

5 und 6 1 100 Euro 585 Euro

Für Wohnungen bis zu 62 Quadratmetern erhöht sich die
Förderpauschale pro Wohnung um

a) 5000 Euro für die Einkommensgruppe A und

b) 2000 Euro für die Einkommensgruppe B.

Im Falle der mittelbaren Belegung (Nummer 2.5) werden
60 v.H. der Förderpauschalen gewährt.

Bei der Ermittlung des Baudarlehens sind die tatsächli-
chen, höchstens jedoch die in Nummer 2.22 Sätze 5 und 6
genannten Wohnflächen zugrunde zu legen. Dabei ist für
jede Wohnung von der auf volle Quadratmeter aufgerun-
deten Wohnfläche auszugehen. Wird die Überschreitung
wegen einer zusätzlichen Badewanne genehmigt, dürfen
die zusätzlichen Quadratmeter mit berücksichtigt wer-
den.

Das ermittelte Baudarlehen ist für alle zu fördernden
Mietwohnungen des gesamten Gebäudes und für jede
einzelne zur Vermietung bestimmte Eigentumswohnung
auf volle Hundert Euro aufzurunden.

2.8
Darlehensbedingungen

Für das Baudarlehen sind folgende Bedingungen zu
vereinbaren:

Das Baudarlehen ist mit einem Zinssatz, der zwei Pro-
zentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß
§ 247 BGB liegt, maximal mit 6 v.H. zu verzinsen. Für die
Dauer der Miet- und Belegungsbindung wird der Zins-
satz auf 0,5 v.H. gesenkt.

Das Baudarlehen ist mit jährlich 1 v.H. unter Zuwachs
der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen
zu tilgen.

Für das Baudarlehen ist ein einmaliger Verwaltungskos-
tenbeitrag von 0,4 v.H. des Baudarlehens und ab Leis-
tungsbeginn ein laufender Verwaltungskostenbeitrag von
0,5 v.H. des Baudarlehens zu zahlen. Nach Tilgung des
Baudarlehens um 50 v.H. wird der Verwaltungskosten-
beitrag vom halben Darlehensbetrag erhoben; Zinsen,
Tilgungen und Verwaltungskostenbeiträge sind halbjähr-
lich an die Wohnungsbauförderungsanstalt zu entrichten.

Im Darlehensvertrag hat sich die Bauherrin oder der
Bauherr zu verpflichten, an den geförderten Miet- und
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Genossenschaftswohnungen kein Sondereigentum (ge-
mäß § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes) zu bilden. Für
den Fall der Zuwiderhandlung ist im Darlehensvertrag
vorzusehen, dass

a) die Bauherrin oder der Bauherr eine Vertragsstrafe zu
entrichten hat und

b) die Wohnungsbauförderungsanstalt die Übernahme
der Schuld aus der Gewährung der öffentlichen Mittel
und ggf. die Aufteilung der Grundpfandrechte nicht
genehmigen wird.

In begründeten Einzelfällen kann die Wohnungsbauför-
derungsanstalt der Umwandlung zustimmen.

2.9
Miet-Einfamilienhäuser für kinderreiche Haushalte

2.91
Für die Einkommensgruppe A wird der Neubau von
Miet-Einfamilienhäusern, die dauerhaft zur Wohnraum-
versorgung von kinderreichen Haushalten mit mindes-
tens drei Kindern geeignet und bestimmt sind, gefördert.
Generell ist in der Förderzusage eine Eigentumsübertra-
gung auf eine Mieterin oder einen Mieter auszuschließen;
eine künftige Ausnahme im begründeten Einzelfall
könnte allenfalls unter Kürzung der Subventionen auf
den Betrag, der bei einer Förderung als Eigentumsmaß-
nahme im Zeitpunkt der erstmaligen Bewilligung hätte
gewährt werden können, in Betracht kommen. Für die
Förderung gelten die Bedingungen für Mietwohnungen,
soweit nachfolgend nicht anderes bestimmt ist.

2.92
Die Planung hat sich an der Haushaltsgröße zu orientie-
ren, wobei bei einem Gebäude zur Unterbringung von
sechs Personen – vier Kinder – von 110 Quadratmeter
auszugehen ist. Wird das Gebäude für einen Haushalt mit
mehr als sechs Personen geplant, so vergrößert sich die
Wohnfläche um 10 Quadratmeter je Person. Die Bewilli-
gungsbehörde kann eine Überschreitung dieser Wohnflä-
che um bis zu 5 v.H. zulassen, soweit dies aus planeri-
schen Gründen erforderlich ist.

2.93
Gewährt wird eine Förderpauschale pro Quadratmeter
Wohnfläche gemäß Nummer 2.7 Tabelle, Spalte 2. Wird
eine Wohnflächenüberschreitung gemäß Nummer 2.92
zugelassen, ist für die Berechnung des Baudarlehens die
Wohnflächenobergrenze der Nummer 2.92 Sätze 1 und 2
maßgebend.

2.94
Bei der Vergabe der Wohnung sind die Kinderzahl und
das Alter der Kinder maßgebend. Haushalte mit drei
Kindern dürfen nur berücksichtigt werden, wenn Haus-
halte mit einer höheren Kinderzahl nicht benannt werden
können. Hierbei sind nur Kinder im Sinne von Nummer
5.22 anzurechnen. Während der Dauer des Besetzungs-
rechtes (Nummer 2.41) ist die Wohnung vorrangig kinder-
reichen Haushalten zu überlassen, deren Einkommen die
Einkommensgrenze des § 9 Abs. 2 WoFG in Verbindung
mit § 1 VO WoFG NRW um mindestens 15 v.H. unter-
schreitet. Dies ist durch eine entsprechende Auflage in
der Förderzusage sicherzustellen.

2.95
Für die Miete gilt Nummer 2.6 entsprechend.

3
Besondere Grundsätze für die Förderung des Ausbaus
und der Erweiterung von Mietwohnungen

3.1
Gegenstand der Förderung

3.11
Zur Sicherung und Verbesserung des Wohnungsbestan-
des wird auf der Grundlage des § 16 WoFG das Schaffen
von selbständig zugänglichen, abgeschlossenen Mietwoh-
nungen durch

a) Änderung, Nutzungsänderung oder Erweiterung von
Gebäuden, durch die unter wesentlichem Bauaufwand

Wohnraum gemäß § 16 Abs. 1 Nummer 3 WoFG
geschaffen wird (Ausbau und Erweiterung) oder

b) Änderung von Wohnraum unter wesentlichem Bau-
aufwand zur Anpassung an geänderte Wohnbedürf-
nisse gemäß § 16 Abs. 1 Nummer 4 WoFG (Umbau)

gefördert.

Für die Förderung sind diese Bestimmungen maßgebend,
soweit nicht in Nummern 3.2 bis 3.36 Abweichendes
bestimmt ist.

3.12
Zur Verbesserung des Wohnungsbestandes und zur Be-
seitigung städtebaulicher Missstände stehen außerdem
folgende Fördermaßnahmen des Landes zur Verfügung:

a) Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung der
Modernisierung von Wohnraum in NRW (ModR 2001)
der jeweils geltenden Fassung (SMBl. NRW. 2375) und

b) in historischen Stadt- und Ortskernen sowie in Stadt-
teilen mit besonderem Erneuerungsbedarf Zuwendun-
gen nach den Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur
Stadterneuerung in der jeweils geltenden Fassung
(SMBl. NRW. 2313).

3.2
Wohnungsstandard, Bauaufwand, Förderausschluss

3.21
Die Förderung setzt voraus, dass die Wohnungen nach
Durchführung der Maßnahmen gemäß Nummer 3.11 den
Wohnungsstandard neu errichteter öffentlich geförderter
Wohnungen – mit Ausnahme der Barrierefreiheit gemäß
Nummer 2.3 – erreichen. Wird der barrierefreie Standard
nicht erreicht, verringern sich die Wohnflächenobergren-
zen gemäß Nummer 2.22 Tabelle Spalte 1 für Ein- und
Zwei-Zimmer-Wohnungen um 2 Quadratmeter. Wird der
barrierefreie Standard erreicht, kann der Einbau eines
Aufzuges (gemäß Nummer 2.36) gefördert werden. Abwei-
chend von Nummer 2.21 Satz 3 darf der Ausbau von
Wohnungen gefördert werden, die Kammern von mindes-
tens 8 Quadratmetern Wohnfläche enthalten; die Wohn-
flächenobergrenze nach Nummer 2. 22 Satz 5 und Satz 6
erhöht sich um die auf volle Quadratmeter aufgerundete
Wohnfläche der Kammern. Nummer 2.22 Satz 4 gilt
entsprechend.

3.22
Die Förderung ist nur zulässig, wenn ein wesentlicher
Bauaufwand vorliegt und die Kosten für Maßnahmen
nach Nummer 3.11 mindestens 650 Euro je Quadratmeter
Wohnfläche betragen (ohne Kosten für Grundstück, für
wiederverwendete Gebäudeteile und für Kosten, zu deren
Deckung Zuschüsse nach den Förderrichtlinien Stadter-
neuerung gewährt worden sind oder gewährt werden).
Mit der Anzeige der Fertigstellung ist ein Kos-
tennachweis in Form einer summarischen Kos-
tenaufstellung vorzulegen. Werden die Mindestkosten
nach Satz 1 unterschritten, ist das Baudarlehen durch
Änderung der Förderzusage um 20 v.H. zu kürzen.

3.23
Die Förderung von solchen Wohnungen ist ausgeschlos-
sen,

a) für deren Bau öffentliche oder nicht öffentliche Mittel
bewilligt worden sind, oder

b) für deren Modernisierung Mittel der Modernisierungs-
programme und/oder von Energiesparprogrammen
(KfW-Programme) des Bundes oder des Landes (z.B.
Mittel nach der Richtlinie zur Förderung der Energie-
einsparung in Wohnungen (Energiesparprogramm –
ESP 1996 –) v. 25.1.1996 (SMBl. NRW. 2375) eingesetzt
worden sind oder eingesetzt werden sollen.

3.3
Art und Höhe der Förderung

3.31
Förderpauschalen

Das Baudarlehen für Maßnahmen nach Nummer 3.11
beträgt je nach Standort und Zweckbestimmung der
geförderten Mietwohnung je Quadratmeter Wohnfläche:
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Mietenstufen Einkommens- Einkommens-
gruppe A gruppe B

1 und 2 560 Euro 255 Euro

3 630 Euro 325 Euro

4 700 Euro 395 Euro

5 + 6 770 Euro 410 Euro

Für Wohnungen bis zu 62 Quadratmetern erhöht sich die
Förderpauschale pro Wohnung um
a) 3 500 Euro für die Einkommensgruppe A und
b) 1 400 Euro für die Einkommensgruppe B.

Im Falle der mittelbaren Belegung (Nummer 2.5) werden
60 v.H. der Förderpauschalen gewährt.

Bei der Ermittlung der Baudarlehen sind die tatsächli-
chen, höchstens jedoch die in Nummer 2.22 in Verbindung
mit Nummer 3.21 festgelegten Wohnflächen zugrunde zu
legen. Sätze 3 und 4 der Nummer 2.22 gelten entspre-
chend. Das Baudarlehen darf den Betrag nicht überstei-
gen, der zur Deckung der Ausbaukosten (Nummer 3.22)
erforderlich ist.

Das ermittelte Baudarlehen ist für alle zu fördernden
Mietwohnungen des gesamten Gebäudes und für jede
einzelne zur Vermietung bestimmte Eigentumswohnung
auf volle Hundert Euro aufzurunden.

3.32
Neben dem Darlehen nach Nummer 3.31 wird ein Zusatz-
darlehen gewährt, soweit es zur Deckung städtebaulich
bedingter Mehraufwendungen erforderlich ist. Gegen-
stand der Förderung sind nur Gebäude, die

a) von besonderem städtebaulichen Wert sind und in
einem Stadterneuerungsgebiet liegen,

b) ein Denkmal sind oder

c) in einem Denkmalbereich liegen.

Die Höhe der Förderpauschale beträgt je Quadratmeter
Wohnfläche bei Wohngebäuden bezugsfertig

vor 1870 (Fachwerkhäuser) 230 Euro

vor 1870 (Massivbauweise) 155 Euro

vor 1918 130 Euro

vor 1948 90 Euro

3.33
Neben den Darlehen nach Nummern 3.31 und/oder 3.32
wird ein Zusatzdarlehen in Höhe von 31 Euro je Quadrat-
meter gestalteter Grundstücksfläche gewährt, soweit es
zur Deckung des Mehraufwandes für die Entsiegelung,
Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- und
Gartenflächen auf privaten Grundstücken erforderlich
ist. Zu den Maßnahmen gehören auch bauliche Anlagen
auf dem Baugrundstück, die der gemeinsamen Nutzung
dienen (z.B. Kinderspielplätze, Stellplätze und Verkehrs-
anlagen). Gegenstand der Förderung sind nur geschlos-
sene Siedlungsbereiche mit mindestens 30 Wohneinhei-
ten.

3.34
Neben den Zusatzdarlehen nach Nummern 3.32 und 3.33
dürfen keine Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln in
Anspruch genommen werden.

3.35
Werden durch Baumaßnahmen nach Nummer 3.11 Buch-
stabe a) vollständig neue Wohnungen erstellt, kann das
nach Nummer 3.31 ermittelte Baudarlehen bei der Auf-
stockung eines Gebäudes um bis zu 35 v.H. erhöht
werden.

3.36
Entstehen bei der Erweiterung eines Gebäudes

a) bei der Aufstockung unmittelbar oberhalb eines ge-
werblich genutzten Bauwerkes (z.B. Tunnel, Tiefga-
rage, Bunker, Einzelhandelsmarkt, Parkpalette),

b) beim Anbau an ein Gebäude (Mitnutzung vorhandener
Verkehrsflächen des bestehenden Gebäudes, wie z.B.
des Treppenhauses)

Gesamtkosten, die in ihrer Höhe nicht geringer sind als
die Gesamtkosten eines vergleichbaren Neubauvorha-
bens, kann das Baudarlehen bis zu der in Nummer 2.7
festgelegten Höhe bewilligt werden (Neubauförderpau-
schalen).

4
Zusatzdarlehen für die Aufbereitung von Brachflächen

4.1
Ziel ist es, Brachflächen, die ehemals gewerblich, indu-
striell, militärisch oder für Verkehrszwecke genutzt wur-
den und den Standortqualitäten der Anlage 1 entspre-
chen, für Zwecke der sozialen Wohnraumförderung nutz-
bar zu machen.

4.2
Bei der Förderung des Neubaus von Mietwohnungen, die
auf solchen Brachflächen errichtet werden, kann ein
zusätzliches Baudarlehen zur anteiligen Finanzierung
der gemäß Nummer 4.4 zu ermittelnden Kosten für
folgende Maßnahmen gewährt werden:

a) Sanierungsuntersuchung zur Gefährdungsabschät-
zung,

b) Sicherungsmaßnahmen (z.B. Schutz von bestehenden
Bauwerken, Bauteilen, Versorgungsleitungen),

c) Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (z.B. Beseiti-
gen von Kampfmitteln und anderen gefährlichen
Stoffen),

d) Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung beein-
trächtigen (Sanieren belasteter oder kontaminierter
Böden),

e) Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender Bausub-
stanz, die nicht Wohnzwecken dient, Beseitigung von
Fundamenten, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie
Verkehrsanlagen).

4.3
Der Förderzusage sind die Kosten zugrunde zu legen, die
sich aus einem Gutachten zur Gefährdungsabschätzung
und aus Kostenvoranschlägen ergeben. Die Bewilligungs-
behörde prüft deren sachliche und rechnerische Richtig-
keit.

4.4
Der förderfähige Anteil der Kosten für das Herrichten
der Brachfläche ist wie folgt zu ermitteln:

a) anrechenbar sind die Kosten, die anteilig auf die
Fläche des Baugrundstücks des geförderten Bauvor-
habens im Verhältnis zur gesamten aufbereiteten
Brachfläche (Nettobauland) entfallen;

b) die nach Buchstabe a) anrechenbaren Kosten sind
sodann anteilig auf die Wohnfläche der geförderten
Wohnungen im Verhältnis zur gesamten auf dem
Baugrundstück neugeschaffenen Nutzfläche zu vertei-
len.

4.5
Das Zusatzdarlehen wird in Höhe von 75 v.H. des
förderfähigen Anteils der Kosten (Nummer 4.4) gewährt;
es beträgt jedoch höchstens 15000 Euro pro geförderter
Mietwohnung.

4.6
Es gelten die Darlehensbedingungen gemäß Nummer 2.8.

4.7
Den Kostennachweis hat die Förderempfängerin oder der
Förderempfänger mit der Anzeige der Fertigstellung des
Gebäudes in Form einer summarischen Kostenaufstel-
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lung für das Herrichten des Grundstücks zu erbringen.
Die Bewilligungsbehörde hat zu prüfen, ob die Kosten
gemäß Kostenaufstellung den der Bewilligung des Zu-
satzdarlehens zugrunde liegenden Kosten entsprechen.
Weichen die Kosten ab, ist das Zusatzdarlehen zu kürzen.
Eine Erhöhung des bewilligten Zusatzdarlehens ist nicht
möglich.

4.8
Die Durchführung der Maßnahmen zum Herrichten des
Grundstücks [Nummer 4.2 Buchstaben a) bis e)] gelten
nicht als Beginn des Bauvorhabens gemäß Nummer 1.45.

4.9
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Städtebauför-
dermitteln für die nach dieser Richtlinie geförderten
Kosten ist ausgeschlossen. Ebenso ist für Maßnahmen
nach Nr. 4.2 eine gleichzeitige Inanspruchnahme von
Zuwendungen für die Gefahrenermittlung und Sanierung
von Altlasten nach den Richtlinien des Ministeriums für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ausge-
schlossen.

5
Förderung von selbst genutztem Wohneigentum

5.1
Förderziel, Zweckbindung, Art und Qualität der Förder-
objekte

5.11
Ziel der Förderung ist es, insbesondere Haushalte mit
Kindern und Menschen mit Behinderungen dauerhaft mit
angemessenem Wohnraum durch Bildung von Eigentum
zu versorgen.

5.12
Gefördert werden auf der Grundlage des WoFG der
Neubau, der Ersterwerb und der Erwerb bestehenden
Wohnraums in der Form von

a) Eigentumswohnungen und

b) Wohnraum im eigenen Haus mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, die der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller und ihren oder seinen Haushaltsangehörigen
dauerhaft zu eigenen Wohnzwecken dienen. Zweite
Wohnungen im eigenen Haus (Einliegerwohnungen)
werden nicht gefördert. Eine Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken liegt auch vor, wenn weniger als die
Hälfte der Wohn- und Nutzfläche des Wohneigentums
anderen, insbesondere gewerblichen Zwecken dient.

5.13
Die Zweckbindung (Nummer 5.11) beginnt beim Neubau
mit Bezugsfertigkeit des Objekts, beim Ersterwerb und
beim Erwerb bestehenden Wohnraums mit Übergang von
Lasten und Nutzen auf die Antragstellerin oder den
Antragsteller. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem
das Baudarlehen vollständig (planmäßig oder außerplan-
mäßig) zurückgezahlt worden ist. Die Antragstellerin
oder der Antragsteller ist in der Förderzusage zu ver-
pflichten,

a) die geförderte Wohnung während der Dauer der
Zweckbindung zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen;

b) die Überlassung des Förderobjekts an Dritte (nicht
Haushaltsangehörige i.S.d. § 18 WoFG) unverzüglich
der Wohnungsbauförderungsanstalt mitzuteilen.

Für die Dauer der Fremdnutzung ist das Baudarlehen mit
einem Zinssatz, der 2 Prozentpunkte über dem jeweils
maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB liegt,
maximal mit 6 v.H. zu verzinsen. Von der Verzinsung ist
abzusehen, wenn das Objekt an Wohnungsberechtigte
innerhalb der Einkommensgrenze des § 9 Abs. 2 WoFG in
Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW vermietet wird und
die Miethöhe für die Dauer des Mietverhältnisses den
jeweils geltenden Bestimmungen zur Förderung von
Mietwohnungen für diese Zielgruppe entspricht.

5.14
Eigentumsmaßnahmen (Nummer 5.12) dürfen nur geför-
dert werden, wenn sie die Entfaltung eines gesunden

Zusammenlebens aller Haushaltsangehörigen gewähr-
leisten. Wohn- oder Schlafräume dürfen nicht kleiner als
10 Quadratmeter sein. Der Nachweis hierfür gilt als
erbracht, wenn sich die Raumgröße aus den technischen
Unterlagen ergibt.

5.15
Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn bei Bauherren-
maßnahmen die Gesamtkosten oder bei Ersterwerbsfäl-
len der Kaufpreis einschließlich Nebenkosten diejenigen
Gesamtkosten überschreitet, die im Bereich der Bewilli-
gungsbehörde als angemessen anzusehen sind.

5.16
Selbst genutztes Wohneigentum (mit Ausnahme beste-
henden Wohnraums) in einem Gebäude mit einer oder
zwei Wohnungen wird nur gefördert, wenn das dazuge-
hörige Grundstück oder das Erbpachtgrundstück nicht
größer als 400 Quadratmeter (Grundstücksobergrenze)
ist.

Die Bewilligungsbehörden werden ermächtigt, Über-
schreitungen der Grundstücksobergrenzen zuzulassen,
wenn

a) die Grundstücksobergrenze wegen der topographi-
schen Situation oder des Zuschnitts des Grundstücks
nicht eingehalten werden kann, oder

b) die Ablehnung einer Förderzusage allein wegen der
Überschreitung der Grundstücksobergrenze zu einer
besonderen Härte führen würde.

5.2
Förderfähiger Personenkreis

Gefördert wird selbst genutztes Wohneigentum für Haus-
halte

a) mit mindestens einer volljährigen Person und einem
Kind oder

b) mit mindestens einer oder einem schwerbehinderten
Haushaltsangehörigen,

deren Einkommen die Einkommensgrenze des § 9 Abs. 2
WoFG in Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW nicht
überschreitet.

5.21
Bei der Förderung von Objekten in Ballungskernen und
solitären Verdichtungsgebieten im Typ 3 darf die Ein-
kommensgrenze des § 9 Abs. 2 WoFG in Verbindung mit
§ 1 VO WoFG NRW um bis zu 30 v.H. überschritten
werden.

5.22
Soweit die Zahl der Kinder für die Förderberechtigung
oder die Höhe der Wohnungsbaufördermittel maßgebend
ist, wird ein zum Haushalt gehörendes Kind angerechnet,
das

a) die Voraussetzungen nach § 32 Abs. 1 bis 3 Einkom-
mensteuergesetz erfüllt (Kinder bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres);

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat und wegen körperli-
cher, geistiger oder seelischer Behinderung außer
Stande ist, sich selbst zu unterhalten;

c) dessen Geburt spätestens innerhalb von 6 Monaten
erwartet wird.

5.23
Die angerechneten Einkünfte aus demjenigen Kapital-
vermögen, das zur Finanzierung der zu fördernden Ei-
gentumsmaßnahme bestimmt ist, werden bei der Ermitt-
lung des Darlehenstyps nicht berücksichtigt.

5.24
Für die Berücksichtigung der zum Haushalt gehörenden
Personen und die Höhe der zu bewilligenden Mittel sind
die Verhältnisse im Zeitpunkt der Antragstellung maßge-
bend. Ändern sich die Verhältnisse bis zur Bewilligung zu
Gunsten der Antragstellerin oder des Antragstellers,
dürfen die günstigeren Verhältnisse zugrunde gelegt
werden. Sofern der Übergang zu einer höheren Förde-
rung (Typenwechsel) angestrebt wird, müssen zum Über-
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gangszeitpunkt sämtliche Fördervoraussetzungen für den
angestrebten Typ vorliegen.

5.3
Art und Höhe der Förderung

Die Förderung erfolgt mit Baudarlehen und ist aufgeteilt
in eine Grundförderung und eine Zusatzförderung für
Objekte in Ballungskernen, solitären Verdichtungsgebie-
ten und Ballungsrandzonen.

5.31
Grundförderung: Grundbetrag, Kinderbonus und Eigen-
heimzulagedarlehen

5.311
Je nach Höhe des Einkommens der förderfähigen Haus-
halte dürfen Baudarlehen bis zu folgender Höhe gewährt
werden:

Darlehen: Typ 1 Typ 2 Typ 3

bis zubis zuEinkommens- bis zu
grenze gemäß 130 v.H.85 v.H. 100 v.H.
§ 9 Abs. 2 WoFG
in Verbindung
mit § 1
VO WoFG NRW

Grundbetrag 37500 Euro 26500 Euro 25500 Euro

Kinderbonus 2000 Euro5000 Euro
für jedes Kind

Die Förderung nach Typ 3 wird nur für Objekte in
Ballungskernen und solitären Verdichtungsgebieten ge-
währt.

5.312
Bestätigt die Förderempfängerin oder der Förderempfän-
ger im Antrag für die zu fördernde Eigentumsmaßnahme
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
(EigZulG) vom 26. 3. 1997, zuletzt geändert am 19. 12. 2001
für den gesamten steuerlichen Förderungszeitraum nach
§ 3 EigZulG zu erhalten, darf neben dem Baudarlehen ein
Darlehen in Höhe von 16000 Euro gewährt werden. Mit
diesem Darlehen wird der Grundbetrag der Eigenheim-
zulage für den Zeitraum von 7 Jahren in Höhe von 7 mal
2 556 Euro vorfinanziert.

5.32
Zusatzförderung: Regionalbonus, Ökobonus und Sozial-
bonus

Für Förderobjekte in Ballungskernen, solitären Verdich-
tungsgebieten und Ballungsrandzonen gemäß Landesent-
wicklungsplan I/II, die in den Typen 1 und 2 gefördert
werden, dürfen Zuschläge zum Baudarlehen gemäß Num-
mern 5.321 bis 5.323 gewährt werden.

5.321
Der Regionalbonus beträgt:

a) 25000 Euro in Ballungskernen und solitären Verdich-
tungsgebieten

b) 10000 Euro in Ballungsrandzonen.

5.322
Der Ökobonus in Höhe von 5000 Euro darf gewährt
werden, wenn das Grundstück oder der Grundstücksan-
teil nicht größer als 200 Quadratmeter ist.

Für die Ermittlung der Grundstücksgröße ist auf das mit
dem Förderobjekt zu bebauende oder bebaute Grund-
stück abzustellen. Flächenanteile außerhalb des Grund-
stücks sowie mit Grunddienstbarkeiten gesicherte not-
wendige Verkehrsflächen bleiben unberücksichtigt. Flä-
chen auf dem Grundstück, die gemäß § 51 BauO NRW für
die Errichtung notwendiger Stellplätze oder Garagen
verwendet werden, bleiben bis zu einer Quadratmeter-
zahl von 25 unberücksichtigt.

5.323
Der Sozialbonus in Höhe von 5000 Euro darf gewährt
werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller

oder eine zum Haushalt gehörende Angehörige oder ein
zum Haushalt gehörender Angehöriger mit Bezug der
geförderten Eigentumsmaßnahme eine mit öffentlichen
Mitteln geförderte Miet- oder Genossenschaftswohnung
freimacht, die im Zeitpunkt des Freizuges noch mindes-
tens für den Zeitraum von 5 Jahren einer öffentlich-
rechtlichen Belegungs- und Mietpreisbindung unterliegt.

5.4
Darlehensbedingungen

5.41
Bei Gewährung des Baudarlehens (mit Ausnahme des
Darlehens nach Nummer 5.312) sind folgende Bedingun-
gen in die Förderzusage und den Darlehensvertrag aufzu-
nehmen:

a) Zinsen
Das Baudarlehen ist ab Bezugsfertigkeit im Typ 1
zinsfrei, im Typ 2 mit 1 v.H. und im Typ 3 mit 2 v.H.
pro Jahr zu verzinsen (Zinskategorie 1).

Nach Ablauf von 5 Jahren seit Bezugsfertigkeit be-
trägt der Zinssatz 3,5 v.H. pro Jahr (Zinskategorie 2).
Die Zinserhöhung ist der Darlehensnehmerin oder
dem Darlehensnehmer rechtzeitig vorher anzukündi-
gen. Wird bis spätestens zwei Monate vor Ablauf der
Zinsbindungsfrist durch eine entsprechende Beschei-
nigung der zuständigen Stelle nachgewiesen, dass ihr
oder sein Einkommen die zum Zeitpunkt der Zinsan-
hebung maßgebliche Einkommensgrenze nach § 9
Abs. 2 WoFG in Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW
um nicht mehr als 30 v.H. übersteigt, wird der Zins
nach Zinskategorie 1 festgesetzt. Die Einstufung in die
niedrigere Zinskategorie erfolgt jeweils für einen
Zeitraum von 5 Jahren. Danach ist das Einkommen
erneut nachzuweisen und der Zinssatz nach Zinskate-
gorie 1 oder 2 festzusetzen. Verringert sich das Ein-
kommen nach dem letzten Stichtag der Zinsfestset-
zung auf weniger als 130 v.H. der maßgeblichen
Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 WoFG in Verbin-
dung mit § 1 VO WoFG NRW, ist der Zins bis zum
nächsten Zinserhöhungsstichtag nach Zinskategorie 1
festzusetzen.

Nach 15 Jahren ist das Darlehen bis zum Ablauf von
20 Jahren so zu verzinsen, dass der Zins 2 Prozent-
punkte über dem zum Zeitpunkt der Zinserhöhung
gültigen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB liegt, jedoch
3,5 v.H. jährlich nicht unterschreitet bzw. 6 v.H.
jährlich nicht übersteigt. Nach Ablauf von 20 Jahren
ist das Darlehen mit 6 v.H. zu verzinsen.

Die Mehrbelastung infolge von Zinserhöhungen nach
15 und nach 20 Jahren ist auf Antrag der Darlehens-
nehmerin oder des Darlehensnehmers für maximal 5
Jahre angemessen zu begrenzen, wenn die Darlehens-
nehmerin oder der Darlehensnehmer durch Bescheini-
gung der zuständigen Stelle nachweist, dass ihr oder
sein Einkommen zu diesem Zeitpunkt oder in dem
Zeitraum, der nach § 22 WoFG für die Ermittlung des
Jahreseinkommens maßgebend ist, die dann maßgebli-
che Einkommensgrenze des § 9 Abs. 2 WoFG in
Verbindung mit § 1 VO WoFG NRW um nicht mehr als
20 v.H. übersteigt oder die Zinserhöhung ohne eine
angemessene Begrenzung der Mehrbelastung für die
Darlehensnehmerin oder den Darlehensnehmer eine
besondere Härte wäre. Die Begrenzung der Mehrbe-
lastung und das Verfahren zur Zinssenkung werden
von der für die Wohnungsbauförderung zuständigen
obersten Landesbehörde festgelegt; die Wohnungs-
bauförderungsanstalt ist vorher zu hören.

b) Tilgung
Das Baudarlehen ist mit jährlich 1 v.H. – unter
Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung er-
sparten Zinsen – zu tilgen.

c) Verwaltungskosten
Für das Baudarlehen ist ein einmaliger Verwaltungs-
kostenbeitrag in Höhe von 0,4 v.H. des bewilligten
Darlehens und ein laufender Verwaltungskostenbei-
trag in Höhe von jährlich 0,5 v.H. des bewilligten
Darlehens zu zahlen. Nach Tilgung des Baudarlehens
um 50 v.H. wird der Verwaltungskostenbeitrag vom
halben Darlehensbetrag erhoben.
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5.42
Für das Eigenheimzulagedarlehen gelten folgende Bedin-
gungen:

a) Das Eigenheimzulagedarlehen wird zusammen mit
der letzten Rate des Baudarlehens ausgezahlt. Es ist
in 7 gleichbleibenden Raten (Annuitäten) in Höhe von
2556 Euro pro Jahr beginnend mit dem 20. März des
auf den Bezug des Objekt folgenden Jahres zu bedie-
nen und ist nach 7 Jahren vollständig zurückgezahlt.

b) In der Annuität ist ein gleichbleibender Verwaltungs-
kostenbeitrag in Höhe von 0,5 v.H. pro Jahr bezogen
auf den Nominalbetrag des Darlehens und ein anfäng-
licher Zins von 2,04 v.H. pro Jahr enthalten.

5.43
Die weiteren Darlehensbedingungen sind dem zwischen
der Wohnungsbauförderungsanstalt und der Förderemp-
fängerin oder dem Förderempfänger nach vorgeschriebe-
nem Muster abzuschließenden Darlehensvertrag zu ent-
nehmen.

5.5
Sonderregelung für den Ersterwerb selbst genutzten
Wohneigentums und für Trägermaßnahmen

5.51
Zum Erwerb eines bezugsfertigen Hauses oder einer
bezugsfertigen Eigentumswohnung von der Bauherrin
oder dem Bauherren (Ersterwerb i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 1
WoFG) können der Ersterwerberin oder dem Ersterwer-
ber Fördermittel bewilligt werden, wenn die Bauherrin
oder der Bauherr nicht selbst eine Förderung des Bauvor-
habens erhält. Selbsthilfeleistungen geringeren Umfangs,
insbesondere das Verlegen von Fußbodenoberböden, Ma-
lerarbeiten oder die Gestaltung der Außenanlagen, stehen
dem Ersterwerb nicht entgegen; weitere Selbsthilfeleis-
tungen sind unbedenklich, wenn sie nach Erteilung der
Förderzusage oder der Zustimmung zum vorzeitigen
Vertragsabschluss erbracht werden. Der Antrag der Erst-
erwerberin oder des Ersterwerbers soll spätestens bis zur
Bezugsfertigkeit, er muss vor Bezug gestellt werden.
Bestehen aufgrund besonderer Vertragsgestaltung Zwei-
fel, ob ein Fall des Ersterwerbs vorliegt, entscheidet die
Bezirksregierung.

5.52
Notarielle Beurkundungen vertraglicher Abmachungen,
die auf die Übertragung des Eigentums gerichtet sind und
Verpflichtungen der Ersterwerberin oder des Ersterwer-
bers begründen, dürfen erst nach Erteilung der Förderzu-
sage erfolgen. Steht der Bewilligungsbehörde ein Bewilli-
gungsrahmen zur Verfügung, aus dem die Förderung
erfolgen soll, und liegen die wesentlichsten Fördervo-
raussetzungen vor, kann die Bewilligungsbehörde durch
schriftlichen Bescheid einem vorzeitigen Vertragsab-
schluss zustimmen. Der Bescheid muss den Hinweis
enthalten, dass die Zustimmung keinen Rechtsanspruch
auf die Bewilligung von Mitteln gibt.

5.53
Abweichend von Nummer 5.52 Satz 1 dürfen der Erster-
werberin oder dem Ersterwerber die beantragten Mittel
bewilligt werden, wenn der Vertrag die Voraussetzungen
der Nummer 5.54 erfüllt und einen Rücktrittsvorbehalt
der Ersterwerberin oder des Ersterwerbers für den Fall
enthält, dass innerhalb einer Frist von bis zu zwei Jahren
ab Vertragsschluss die für die Finanzierung vorgesehenen
Mittel nicht bewilligt werden. Anstelle vertraglicher
Abmachungen mit Rücktrittsvorbehalt können auch be-
dingte und entsprechend Satz 1 befristete Vereinbarun-
gen getroffen werden, deren Wirksamkeit von der Ertei-
lung einer Förderzusage über die in der Finanzierung
vorgesehenen Mittel abhängt.

Für den Fall des Rücktritts ist zu vereinbaren, dass
a) Bauherrin oder Bauherr und Ersterwerberin oder

Ersterwerber einander die gewährten Leistungen zu-
rückzugewähren haben (§ 346 BGB); hierbei sind
Selbsthilfeleistungen der Ersterwerberin oder des
Ersterwerbers mit dem Wert einer gleichwertigen
Unternehmerleistung anzusetzen,

b) die Bauherrin oder der Bauherr hat die durch den
Abschluss des Kaufvertrages und seine Rückabwick-
lung entstehenden Kosten, insbesondere Gerichts-
und Notarkosten, Steuern, Finanzierungskosten (z.B.
Zinsen für Fremdmittel einschließlich Bereitstellungs-
und Zwischenfinanzierungszinsen, Vorfälligkeitsent-
schädigung, Disagien) zu tragen oder der Ersterwer-
berin oder dem Ersterwerber zu erstatten hat, soweit
sie von diesem getragen worden sind, und

c) der Ersterwerberin oder dem Ersterwerber keine
weiteren Lasten außer einem angemessenen Nut-
zungsentgelt einschließlich Betriebskosten, Kosten
der Schönheitsreparaturen bei Auszug und Erstattung
der Kosten der Durchführung von Sonderwünschen,
soweit diese nicht eine Verbesserung des Gebrauchs-
wertes bedeuten, verbleiben.

5.54
In dem Veräußerungsvertrag ist der Anspruch der Erster-
werberin oder des Ersterwerbers auf Übertragung des
Eigentums durch eine Auflassungsvormerkung zu si-
chern. Dies ist in der Förderzusage zur Auflage zu
machen, sofern der Veräußerungsvertrag nicht bereits
abgeschlossen ist (Nummer 5.53). Die im Veräußerungs-
vertrag getroffenen Regelungen hinsichtlich der Fällig-
keit des Kaufpreisanspruchs oder einzelner Kaufpreisra-
ten müssen den Vorschriften der Makler- und Bauträger-
verordnung (MaBV) entsprechen.

5.55
Förderung von Trägermaßnahmen für feststehende Be-
werber – Trägermodell

Gefördert wird auch der Neubau von Eigentumsmaßnah-
men, die eine Bauherrin oder ein Bauherr (Trägerin oder
Träger) im eigenen Namen, aber für Rechnung bereits
feststehender Bewerberinnen oder Bewerber errichtet,
die das Förderobjekt selbst nutzen wollen. Geeignete
Bewerberinnen oder Bewerber sind Personen, bei denen
die Voraussetzungen der §§ 9 bis 11 WoFG und des
5. Abschnitts der WFB gegeben sind. Ist die Bauherrin
oder der Bauherr ein Wohnungsunternehmen in der
Rechtsform der Genossenschaft oder des Vereins, so soll
die Bewerberin oder der Bewerber Mitglied der Genos-
senschaft oder des Vereins sein. Bei diesen Trägermodel-
len ist die Förderzusage an die Bauherrin oder den
Bauherrn nach Maßgabe des Runderlasses vom 13. März
2002 – IV A 2-2010-41/02 auszugestalten.

5.6
Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums zur
Selbstnutzung

5.61
Der Erwerb bestehenden selbst genutzten Wohnraums
kann für den in Nummer 5.2 genannten Personenkreis
gefördert werden, wenn dadurch die angemessene Wohn-
raumversorgung gewährleistet wird oder innerhalb eines
Jahres nach Erteilung der Förderzusage durch Moderni-
sierung hergestellt werden kann. Die Erwerbskosten
müssen angemessen i.S.d. Nummer 5.15 sein. Die Kosten
des Erwerbs und der Modernisierung sollen die angemes-
senen Gesamtkosten bzw. den angemessenen Kaufpreis
für eine vergleichbare neue Immobilie nicht überschrei-
ten.

Die Bewilligung von Mitteln für Objekte, die bereits
gefördert wurden, setzt voraus, dass die gewährten Mittel
zurückgezahlt oder abgelöst worden sind.

5.62
Je nach Höhe des Einkommens der förderfähigen Haus-
halte werden 70 v.H. der Baudarlehen (Typ 1 bis 3) gemäß
Nummer 5.311 und des Regionalbonusses gemäß Num-
mern 5.32 und 5.321 gewährt. Die Darlehensbedingungen
nach Nummer 5.41 gelten mit der Abweichung, dass die
Tilgung 4 v.H. beträgt.

5.63
Bestätigt die Förderempfängerin oder der Förderempfän-
ger im Antrag für die zu fördernde Eigentumsmaßnahme
die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
(EigZulG) vom 26. 3. 1997, zuletzt geändert am 19. 12. 2001
für den gesamten steuerlichen Förderungszeitraum nach
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§ 3 EigZulG zu erhalten, darf neben dem Baudarlehen ein
Darlehen in Höhe von 8000 Euro gewährt werden. Mit
diesem Darlehen wird der Grundbetrag der Eigenheim-
zulage für den Zeitraum von 7 Jahren in Höhe von 7 mal
1278 Euro vorfinanziert.

5.64
Für das Eigenheimzulagedarlehen gelten folgende Bedin-
gungen:

a) Das Eigenheimzulagedarlehen wird zusammen mit
der letzten Rate des Baudarlehens ausgezahlt. Es ist
in 7 gleichbleibenden Raten (Annuitäten) in Höhe von
1278 Euro pro Jahr, beginnend mit dem 20. März des
auf den Bezug des Objekt folgenden Jahres zu bedie-
nen und ist nach 7 Jahren vollständig zurückgezahlt.

b) In der Annuität ist ein gleichbleibender Verwaltungs-
kostenbeitrag in Höhe von 0,5 v.H. pro Jahr bezogen
auf den Nominalbetrag des Darlehens und ein anfäng-
licher Zins von 2,04 v.H. pro Jahr enthalten.

Nummer 5.43 gilt entsprechend.

5.65
Der Antrag muss vor der notariellen Beurkundung der
auf die Eigentumsübertragung gerichteten vertraglichen
Abmachungen gestellt werden; ein Entwurf des Vertrages
ist dem Antrag beizufügen.

5.7
Ausbau und Erweiterung zum Zwecke der Neuschaffung
selbst genutzten Wohneigentums

5.71
Werden durch Ausbau oder Erweiterung selbständige
Wohnungen zur Bildung selbst genutzten Wohneigen-
tums geschaffen, dürfen Baudarlehen gewährt werden.
Das Baudarlehen beträgt je nach Einkommen der Be-
günstigten 60 v.H. der Baudarlehen (Typ 1 bis 3) gemäß
Nummer 5.311 und des Regionalbonusses gemäß Num-
mern 5.32 und 5.321.

Neben den Baudarlehen wird ein Darlehen gemäß Num-
mer 5.63 gewährt.

5.72
Wenn die Gesamtkosten (abzüglich der Kosten für das
Baugrundstück und der wiederverwendbaren Teile) nicht
geringer sind als bei einem vergleichbaren Neubauvorha-
ben, dürfen Baudarlehen (Nummern 5.311 und 5.321) wie
im Falle der Förderung des Neubaus oder des Erster-
werbs und ein Darlehen gemäß Nummer 5.63 bewilligt
werden. Dies gilt nicht, wenn bestehender Wohnraum
durch einen Umbau an veränderte Wohngewohnheiten
angepasst werden soll.

5.73
Zweite Wohnungen im eigenen Haus (Einliegerwohnun-
gen) werden nicht gefördert.

5.74
Es gelten die Darlehensbedingungen der Nummern 5.41
und 5.64.

5.8
Lastenberechnung und Tragbarkeit der Belastung

5.81
Lastenberechnung

5.811
Für die Förderung von selbst genutztem Wohneigentum
ist zugleich mit dem Antrag eine Lastenberechnung nach
vorgeschriebenem, von der für die Wohnungsbauförde-
rung zuständigen obersten Landesbehörde genehmigten
Vordruck vorzulegen. Auf die darin verwendeten Begriffe
sind in Zweifelsfällen die Definitionen der II. BV anzu-
wenden. Dies gilt nicht für die Höhe der Bewirtschaf-
tungskosten. Für die Berechnung der Betriebs- und
Instandhaltungskosten ist die Wohnfläche anzusetzen,
die sich aus den technischen Unterlagen ergibt.

5.812
In der Lastenberechnung sind für die Bewirtschaftungs-
kosten folgende Pauschalen jährlich anzusetzen:

a) Betriebskosten einschließlich
Heizkosten 21,10 Euro/qm

b) Instandhaltungskosten 7,10 Euro/qm

c) je Garage und ähnlichem
Einstellplatz 68,00 Euro

Ausgaben für die Verwaltung von Eigentumswohnungen
sind höchstens mit einem Betrag von 275 Euro jährlich
anzusetzen.

5.813
Bei der Förderung des Ersterwerbs sind in der Lastenbe-
rechnung anstelle der Gesamtkosten der voraussichtliche
Kaufpreis und die sonstigen Erwerbskosten anzugeben.

5.814
Bei der Förderung bestehenden Wohneigentums müssen
in der Lastenberechnung neben den Erwerbskosten auch
die zusätzlichen Kosten der Modernisierung angesetzt
werden, die zur Herstellung der angemessenen Wohn-
raumversorgung erforderlich sind.

5.82
Tragbarkeit der Belastung

5.821
Die Förderung ist nur zulässig, wenn die Belastung nicht
die wirtschaftliche Existenzgrundlage gefährdet. Die
Belastung muss daher auf Dauer tragbar erscheinen. Eine
Belastung kann als tragbar angesehen werden, wenn im
Zeitpunkt der Bewilligung die Einkünfte der Förderemp-
fängerin oder des Förderempfängers sowie der Haus-
haltsangehörigen (§ 18 WoFG) nach Abzug der Belastung
einschließlich sämtlicher Betriebskosten und aller sonsti-
gen Zahlungsverpflichtungen ausreichen, den angemes-
senen Lebensunterhalt sicherzustellen. Nach Abzug der
vorgenannten Belastung und sonstigen Zahlungsver-
pflichtungen sollen zum Lebensunterhalt monatlich min-
destens verbleiben:

640 Euro für einen Einpersonenhaushalt,

820 Euro für einen Zweipersonenhaushalt,

205 Euro für jede weitere Person.

Zu den Einkünften werden das Kindergeld, ein voraus-
sichtlicher Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz
und die Grundförderung gemäß § 9 Abs. 2 bis 4 EigZulG
gerechnet, sofern diese für den gesamten steuerlichen
Förderungszeitraum gewährt und das Eigenheimzulage-
darlehen nach Nummer 5.312 oder 5.63 bewilligt wird. Im
Fall der Anrechnung ist die Eigenheimzulage bei der
Förderung des Neubaus (Nummern 5.1 und 5.5) in Höhe
von 213 Euro monatlich und bei der Förderung des
Erwerbs bestehenden Wohnraums (Nummer 5.6) sowie
bei der Förderung des Ausbaus und der Erweiterung
selbst genutzten Wohneigentums (Nummer 5.7) in Höhe
von 106,5 Euro monatlich zu berücksichtigen. Nicht zu
den Einkünften rechnen laufende Zahlungen von Ver-
wandten oder sonstigen Dritten, die nicht auf einer
dauerhaften Rechtspflicht beruhen, sowie Steuervorteile
aus dem zu fördernden Wohneigentum (mit Ausnahme
der Eigenheimzulage gemäß Satz 6). Das gilt auch für
Einkünfte, die bei der Ermittlung des Jahreseinkommens
anzurechnen sind, aber nicht auf Dauer erzielt werden.

Sind in der Lastenberechnung Fremdmittel, für die ein
veränderlicher Zinssatz mit einer oberen und unteren
Begrenzung vereinbart ist, mit Zustimmung der Woh-
nungsbauförderungsanstalt gemäß Nummer 1.633 ausge-
wiesen, ist bei der Tragbarkeitsprüfung der vereinbarte
Höchstzinssatz anzusetzen; Garagenerträge und Erträge
für zweite Wohnungen dürfen nur berücksichtigt werden,
wenn die Einnahme nachhaltig gesichert erscheint.

Die Bewilligungsbehörde hat die Antragstellerin oder
den Antragsteller unmittelbar über die Höhe der bei
Bezugsfertigkeit und in der Folgezeit entstehenden Be-
lastung und über ggf. zu erwartende Tragbarkeitspro-
bleme aufzuklären.

5.822
Zum Nachweis der Tragbarkeit der Belastung, insbeson-
dere des verbleibenden Einkommens, hat die Bauherrin
oder der Bauherr, die Bewerberin oder der Bewerber eine
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Aufstellung ihrer oder seiner Einnahmen und Zahlungs-
verpflichtungen nach vorgeschriebenem Muster (Selbst-
auskunft) und eine Auskunft der Schutzgemeinschaft für
Allgemeine Kreditsicherung (Schufa) vorzulegen.

5.9
Doppelförderung, Verbot offensichtlich ungerechtfertig-
ter Förderung, Arbeitgeberbeteiligung

5.91
Die Förderung selbst genutzten Wohneigentums für
Haushalte, die bereits öffentliche oder nicht öffentliche
Mittel einschließlich Wohnungsfürsorgemittel eines Lan-
des, des Bundes oder einer Gemeinde/Gemeindeverban-
des zur Schaffung oder zum Erwerb selbst genutzten
Wohneigentums durch Bewilligungsbescheid, Vertrag
oder Rechtsnachfolge erhalten haben, ist zulässig, wenn
eine Förderung des zweiten Objekts nach dem Eigen-
heimzulagengesetz gewährt wird und die Förderung
nicht als ungerechtfertigt im Sinne der Nummer 5.92
anzusehen ist. Die gewährten Fördermittel sind zurück-
zuzahlen. Sind die früher gewährten Mittel bereits abge-
löst, so hat sich die Förderempfängerin oder der Förder-
empfänger zur Rückzahlung des Betrages zu verpflichten,
in dessen Höhe bei Ablösung ein Schuldnachlass gewährt
wurde.

5.92
Die Förderung ist trotz Erfüllung der Fördervorausset-
zungen ausgeschlossen, wenn und soweit sie offensicht-
lich nicht gerechtfertigt wäre (§ 8 WoFG). Dabei sind alle
Umstände des Einzelfalls mit dem Ziel zu würdigen, den
offensichtlich ungerechtfertigten Einsatz von Fördermit-
teln zu vermeiden.

Die Förderung ist insbesondere in der Regel dann nicht
gerechtfertigt, wenn

a) die Förderempfängerin, der Förderempfänger oder
eine Haushaltsangehörige bzw. ein Haushaltsangehö-
riger (§ 18 WoFG) nach Kenntnis der Bewilligungsbe-
hörde so viel eigenes Vermögen (z.B. Guthaben, Wert-
papiere, Beteiligungen, Grundvermögen, Luxusgüter)
für die Finanzierung selbst genutzten Wohneigentums
einsetzen kann, dass eine weitergehende Wohnkosten-
entlastung durch Gewährung von Fördermitteln un-
billig erschiene. Hiervon ist in der Regel auszugehen,
wenn eine Kontrollrechnung ergibt, dass die jährliche
Belastung aus der Finanzierung eines für den Haus-
halt angemessenen Objekts bei Einsatz des verfügba-
ren Vermögens, ergänzt um Kreditmittel zu marktüb-
lichen Konditionen, weniger als 30 v.H. der anrechen-
baren jährlichen Einkünfte (Nummer 5.821) betragen
würde. Bei der fiktiven Berechnung sind die gemäß
Nummer 5.15 höchstens zulässigen Gesamtkosten für
ein Objekt mit angemessener Wohnfläche anzusetzen.

b) verwertbares Vermögen, dessen Einsatz zur Ableh-
nung des Antrags gemäß Buchstabe a) geführt hätte,
für die Bewilligungsbehörde erkennbar offensichtlich
mit dem Ziel, Fördermittel zu erlangen, auf Dritte
übertragen wurde,

c) die Förderung des Erwerbs bestehenden Wohnraums
im Zusammenhang mit einer Erbauseinandersetzung
unter Verwandten (§ 18 WoFG) der Antragstellerin
oder des Antragstellers steht.

5.93
Trägt eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber zur Wohn-
raumversorgung einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeit-
nehmers in selbst genutztem Wohneigentum durch Be-
reitstellung eines Grundstücks oder Einräumung eines
Erbbaurechts bei, ist die Förderung nicht zulässig, wenn
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach den
getroffenen Vereinbarungen bei einem von ihr oder ihm
nicht zu vertretenden Ausscheiden aus dem Arbeitsver-
hältnis das Grundstück oder das Erbbaurecht zurück-
übertragen muss. Gleiches gilt bei der Gewährung von
Finanzierungsmitteln, wenn die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer nach den getroffenen Vereinbarungen bei
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis zur sofortigen
Rückzahlung verpflichtet ist, es sei denn, die Ersetzung
der Finanzierungsmittel durch Eigen- und Fremdmittel
ist bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers voraussichtlich
möglich.

6
Darlehen für Schwerbehinderte

6.1
Fördervoraussetzungen

Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neu-
bau, dem Erwerb oder der Nachrüstung von Mietwoh-
nungen bzw. selbstgenutztem Wohneigentum können
zugunsten von Schwerbehinderten mit einem Grad der
Behinderung von wenigstens 80 Darlehen bewilligt wer-
den, wenn

a) das Einkommen des oder der Schwerbehinderten die
Einkommensgrenze des § 9 Abs. 2 WoFG in Verbin-
dung mit der VO WoFG NRW nicht übersteigt;

b) die zusätzliche Baumaßnahme wegen der Art der
Behinderung (z.B. Rampe, Hebeanlage, behinderungs-
gerechte Küche oder behinderungsgerechtes Bad, WC)
erforderlich ist und

c) das Darlehen zur Deckung der Mehrkosten notwendig
ist.

Die Vergrößerung der Wohnfläche von geförderten Miet-
wohnungen gilt nicht als zusätzliche Baumaßnahme, da
sie bereits bei Ermittlung der übrigen Fördermittel
berücksichtigt wird.

6.2
Höhe der Förderung

Das Darlehen beträgt je Wohnung höchstens:

a) 15 500 Euro für Begünstigte deren Einkommen die
Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 WoFG in Verbin-
dung mit § 1 der VO WoFG NRW nicht übersteigt,

b) 9 500 Euro für Begünstigte deren Einkommen die
Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 WoFG in Verbin-
dung mit der VO WoFG NRW nicht übersteigt.

6.3
Darlehensbedingungen

Wird das Darlehen im Zusammenhang mit der Förderung
nach Nummer 2, 3 oder 5 gewährt, gelten die Darlehens-
bedingungen des jeweiligen Fördermodells; im übrigen
gilt:

a) das Darlehen ist mit 0,5 v.H. zu verzinsen,

b) das Darlehen ist mit jährlich 4 v.H. unter Zuwachs der
durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen zu
tilgen,

c) für das Darlehen ist ein einmaliger Verwaltungskos-
tenbeitrag von 0,4 v.H. des Darlehens und ab Leis-
tungsbeginn ein laufender Verwaltungskostenbeitrag
von 0,5 v.H. des Darlehens zu zahlen. Nach Tilgung des
Darlehens um 50 v.H. wird der Verwaltungskostenbei-
trag vom halben Darlehensbetrag erhoben; Zinsen,
Tilgungen und Verwaltungskostenbeiträge sind halb-
jährlich an die Wohnungsbauförderungsanstalt zu
entrichten.

6.4
Mindestbetrag

Eine Bewilligung ist nicht zulässig, wenn das zur Dek-
kung der Kosten zu bewilligende Baudarlehen 1 500 Euro
unterschreiten würde.

7
Antrags- und Bewilligungsverfahren

7.1
Zuteilung der Fördermittel an die Bewilligungsbehörden

Die Bewilligungsbehörden und die Wohnungsbauförde-
rungsanstalt werden nach In-Kraft-Treten des Haus-
haltsplanes über die nach Maßgabe der Haushaltsansätze
und der Zielsetzungen des jeweiligen Jahresförderungs-
programms für den Bereich der Bewilligungsbehörde
verfügbaren Mittelrahmen unterrichtet. Soweit nach die-
sen Bestimmungen Mittel bei der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt anzufordern sind, kann diese für die Anfor-
derung die Verwendung von Mustern, die Übersendung
von Unterlagen und die Einhaltung von Fristen vorsehen.



260 Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 20. März 2003

7.2
Antragsverfahren

7.21
Anträge auf Bewilligung sind unter Verwendung des
vorgeschriebenen Antragsmusters und Beifügung der
darin verlangten Unterlagen bei der Gemeindeverwal-
tung des Bauortes einzureichen. Ist die Antragsannahme-
stelle nicht Bewilligungsbehörde, hat sie die Anträge –
ohne die Vollständigkeit der Unterlagen zu prüfen –
verbunden mit einer Stellungnahme in städtebaulicher
Hinsicht (vgl. Nummer 1 der Anlage 1) unverzüglich an
die Bewilligungsbehörde weiterzuleiten. Der Antrag
kann auch unmittelbar bei der Bewilligungsbehörde
eingereicht werden; in diesem Fall hat die Bewilligungs-
behörde die Stellungnahme der Gemeinde in städtebauli-
cher Hinsicht unter Beifügung der hierfür erforderlichen
Angaben und Unterlagen aus dem Antrag einzuholen.

7.22
Mit dem Antrag auf Förderung des Neubaus, des Ausbaus
oder der Erweiterung von Mietwohnungen ist eine Be-
rechnung nach vorgeschriebenem Muster vorzulegen, die
Angaben über

a) die Gesamtkosten des Bauvorhabens

b) die Finanzierung

c) den Aufwand und den Ertrag
enthält.

7.23
Die Bewilligungsbehörde hat der Antragstellerin oder
dem Antragsteller den Eingang des Antrags innerhalb
eines Monats schriftlich zu bestätigen und sie oder ihn
über die voraussichtlichen Förderungsaussichten zu un-
terrichten. Gleichzeitig hat sie sie oder ihn auf den
Förderungsausschluss bei vorzeitigem Baubeginn, vor-
zeitigem Vertragsabschluss und vorzeitiger Ausführung
von Selbsthilfeleistungen hinzuweisen. Bei genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben gemäß § 63 BauO NRW ist der
Baugenehmigungsbehörde ein Durchdruck der Eingangs-
bestätigung zu übersenden. Für die Zusammenarbeit
zwischen Baugenehmigungsbehörde und Bewilligungs-
behörde im Falle genehmigungspflichtiger Bauvorhaben
sind die Regelungen in Nummer 6 der Anlage 1 zu
beachten. Die gemäß Nummer 1.52 erforderliche Stel-
lungnahme der Wohnungsbauförderungsanstalt ist un-
verzüglich anzufordern.

7.24
Nach Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit hat die
Bewilligungsbehörde der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller für die Übersendung der fehlenden Unterlagen
eine angemessene Frist zu setzen, wenn sie beabsichtigt,
den Antrag aus den verfügbaren Mitteln zu berücksichti-
gen oder die fehlenden Unterlagen für die Mittelverpla-
nung von Bedeutung sind.

7.25
Die Bewilligungsbehörde kann – unbeschadet der Rege-
lung in Nummern 5.52, 5.53 und 5.65 – in einen Baubeginn
vor Erteilung der Förderzusage einwilligen, wenn ihr ein
Bewilligungsrahmen zur Verfügung steht, aus dem das
Bauvorhaben gefördert werden soll und der Nachweis
bzw. die Glaubhaftmachung für die wesentlichsten För-
dervoraussetzungen – insbesondere für die Einhaltung
der Einkommensgrenze und die Sicherung der Gesamtfi-
nanzierung – geführt ist. Der schriftliche Bescheid über
die Einwilligung in den vorzeitigen Baubeginn muss den
Hinweis enthalten, dass die Einwilligung keinen Rechts-
anspruch auf Bewilligung der beantragten Mittel gibt.

7.26
Die Bewilligungsbehörde hat die Anträge auf Bewilli-
gung (Nummer 7.21) in eine Antragseingangsliste aufzu-
nehmen.

7.3
Förderzusage

7.31
Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag
durch Verwaltungsakt in Gestalt der Förderzusage nach

vorgeschriebenem Muster. Über einen Antrag auf Bewil-
ligung nur zu einem Teil zu entscheiden und die Bewilli-
gung der übrigen Mittel für einen späteren Zeitpunkt in
Aussicht zu stellen (Teilbewilligung), ist unzulässig. Es ist
ebenfalls unzulässig, die Förderzusage unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall von Maßnahmen der
Wohnungsbauförderungsanstalt gemäß § 15 WBFG oder
Beanstandungen durch andere Prüfungsorgane zu ertei-
len.

7.32
In den Fällen des § 2 Abs. 2 WBFG hat die Bewilligungs-
behörde die Zustimmung unter Beifügung des Antrages
auf Bewilligung nebst Unterlagen und des Entwurfs der
Förderzusage zu beantragen. Die Entscheidung trifft die
gemäß § 2 Abs. 2 WBFG zuständige Stelle durch schriftli-
chen Bescheid.

7.33
Dürfen geförderte Wohnungen nach diesen Bestimmun-
gen, der Art der Mittel oder den in Mittelbereitstellungs-
erlassen erteilten Weisungen nur Angehörigen eines
bestimmten Personenkreises vermietet oder sonst zum
Gebrauch überlassen werden, muss die Förderzusage
einen entsprechenden Vorbehalt enthalten und die Woh-
nungen, für die der Vorbehalt gelten soll, nach ihrer Lage
im Gebäude bezeichnen. Sie muss ferner festlegen, ob der
Vorbehalt für die erstmalige Überlassung der geförderten
Wohnungen, für die erste und jede weitere Überlassung
innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder für jede
Überlassung auf unbestimmte Zeit gilt.

7.34
Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung einer
Förderzusage sind mit Rechtsmittelbelehrung zu verse-
hen, es sei denn, die oder der Begünstigte habe sich mit
dem Verwaltungsakt einverstanden erklärt. Rücknahme
und Widerruf sind ausgeschlossen, wenn der Darlehens-
vertrag abgeschlossen und das Darlehen wenigstens
teilweise ausgezahlt worden ist; stattdessen hat die
Bewilligungsbehörde die Wohnungsbauförderungsan-
stalt von dem Rücknahme- oder Widerrufsgrund im
Hinblick auf eine Kündigung des Darlehensvertrages zu
unterrichten.

7.35
Bauvorhaben, für die bereits eine Förderzusage erteilt
worden ist, dürfen auch für den Fall der Rückgabe der
erteilten Förderzusage nicht erneut gefördert werden.

7.4
Benachrichtigungs- und Auskunftspflicht der Bewilli-
gungsbehörde

7.41
Die Bewilligungsbehörde hat die Wohnungsbauförde-
rungsanstalt über die Förderzusage innerhalb von acht
Tagen durch Übersendung einer Ausfertigung der För-
derzusage und einer Abschrift des Antrages zu unterrich-
ten.

Ausfertigungen aller im Kalenderjahr erteilten Förderzu-
sagen müssen der Wohnungsbauförderungsanstalt spä-
testens am 1. Dezember des Kalenderjahres vorliegen.

7.42
Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung eines
Bewilligungsbescheides oder einer Förderzusage sind der
Wohnungsbauförderungsanstalt durch Übersendung ei-
ner Ausfertigung mitzuteilen. Aus Bewilligungsbeschei-
den früherer Kalenderjahre freigewordene Mittel stehen
nicht für eine erneute Bewilligung zur Verfügung.

7.43
Die Bewilligungsbehörden haben eine Bewilligungskon-
trolle durchzuführen und mit der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt abzustimmen. Das Verfahren regelt die
Wohnungsbauförderungsanstalt.

7.44
Entscheidungen nach Nummer 7.42 sind, soweit sie
Bewilligungen von Mietwohnungen im ersten Förderweg
auf der Grundlage des II. WoBauG betreffen, dem
Finanzamt formlos mitzuteilen. Abschriften der Mittei-
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lungen sind der Bauherrin oder dem Bauherrn zu über-
senden.

7.45
Auf Verlangen hat die Bewilligungsbehörde der Woh-
nungsbauförderungsanstalt Auskünfte über Vorgänge zu
erteilen, die im Zusammenhang mit der Überprüfung
nach § 15 WBFG von Bedeutung sein können, und die
Bewilligungsakten vorzulegen.

7.5
Bauausführung, Baukontrolle und Bezugsfertigkeit

7.51
Abweichungen von den der Bewilligung zugrunde liegen-
den technischen Unterlagen sind ohne Zustimmung der
Bewilligungsbehörde unzulässig.

7.52
Die Baukontrollen gemäß § 4 Abs. 2 WBFG und die dabei
getroffenen Feststellungen sind aktenkundig zu machen.

7.53
Die Bauherrin oder der Bauherr zeigt der Bewilligungs-
behörde auf vorgeschriebenem Vordruck die Bezugsfer-
tigkeit an. Die Bewilligungsbehörde hat der Wohnungs-
bauförderungsanstalt den Tag der Bezugsfertigkeit un-
verzüglich mitzuteilen und zu berichten, ob die geförder-
ten Wohnungen gemäß den der Bewilligung zugrunde
liegenden Unterlagen erstellt bzw. welche Abweichungen
von diesen Unterlagen festgestellt worden sind. Hat sich
die der Berechnung des Baudarlehens zugrunde gelegte
Wohnfläche bis zur Bezugsfertigkeit verringert, hat die
Bewilligungsbehörde den bewilligten Betrag neu zu be-
rechnen und durch Änderung der Förderzusage zu kür-
zen, wenn die Verringerung

a) mehr als einen Quadratmeter bei einer einzelnen
Wohnung und außerdem auch

b) mehr als einen Quadratmeter insgesamt für alle
geförderten Wohnungen des Gebäudes

beträgt.

7.6
Vordrucke und Vertragsmuster, Ausnahmegenehmigun-
gen der Wohnungsbauförderungsanstalt

7.61
Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung einheit-
licher Vordrucke und Vertragsmuster vorgeschrieben ist,
werden diese von der Wohnungsbauförderungsanstalt
erstellt und von der für die Wohnungsbauförderung
zuständigen obersten Landesbehörde genehmigt und be-
kannt gemacht. Die vorgeschriebenen Vordrucke und
Vertragsmuster dürfen ohne Zustimmung der Wohnungs-
bauförderungsanstalt nicht abgeändert werden, sofern in
den Bemerkungen zu den Vordrucken und Vertragsmus-
tern nicht etwas anderes bestimmt ist.

7.62
Sofern eine nach diesen Bestimmungen vorgesehene
Ausnahme der Wohnungsbauförderungsanstalt bean-
tragt wird, hat die Bewilligungsbehörde den Antrag mit
ihrer Stellungnahme der Wohnungsbauförderungsanstalt
unmittelbar vorzulegen. Die Wohnungsbauförderungsan-
stalt übersendet der Aufsichtsbehörde eine Ausfertigung
ihrer Entscheidung. Die Entscheidung gegenüber der
Antragstellerin oder dem Antragsteller obliegt der Bewil-
ligungsbehörde.

8
Dingliche Sicherung, Auszahlung der bewilligten Mittel,
Darlehensverwaltung

8.1
Aufgaben der Wohnungsbauförderungsanstalt nach Er-
teilung der Förderzusagen

8.11
Sicherung, Auszahlung und Verwaltung der bewilligten
Wohnungsbaumittel sind gemäß § 11 Abs. 1 WBFG Auf-
gaben der Wohnungsbauförderungsanstalt.

8.12
Bis zu dem in Nummer 7.34 Satz 2 genannten Zeitpunkt
entscheidet die Bewilligungsbehörde auf Antrag der

Bauherrin oder des Bauherrn über eine Änderung der
Höhe der vorgesehenen Finanzierungsmittel, eine Rang-
änderung oder Änderung der Grundstücksgröße. Danach
entscheidet die Wohnungsbauförderungsanstalt.

8.13
Nach dem in Nummer 7.34 Satz 2 genannten Zeitpunkt
übt die Wohnungsbauförderungsanstalt alle Rechte aus
dem Darlehensvertrag und der Hypothek zur Sicherung
der Mittel aus, sofern nicht der Darlehensvertrag noch
eine Mitwirkung der Bewilligungsbehörde vorsieht.

8.14
Die Wohnungsbauförderungsanstalt kann für besondere
Fälle von den für die Sicherung und Auszahlung vorgese-
henen Bestimmungen abweichen, insbesondere zusätzli-
che Anforderungen stellen.

8.2
Sicherung der bewilligten Mittel

8.21
Zur Sicherung der bewilligten Darlehen ist ein abstraktes
Schuldversprechen abzugeben, aufgrund dessen die Ein-
tragung einer Hypothek in das Grundbuch des Bau-
grundstücks an bereitester Stelle zu erfolgen hat. Für das
Schuldversprechen und die Hypothekenbestellung ist das
vorgeschriebene Muster einer Hypothekenbestellungsur-
kunde zu verwenden.

8.22
Sind Gemeinden, Gemeindeverbände oder sonstige öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften Bauherrinnen oder
Bauherren, Grundstückseigentümerinnen oder Grund-
stückseigentümer (Erbbauberechtigte) und Darlehens-
nehmerinnen oder Darlehensnehmer, soll von einer ding-
lichen Sicherung abgesehen werden. Sind Gesellschaften,
deren Gesellschaftsanteile zu mehr als 50 v.H. von
Gemeinden oder anderen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften gehalten werden, Bauherrinnen oder Bauherren,
Grundstückseigentümerinnen oder Grundstückseigentü-
mer (Erbbauberechtigte) und Darlehensnehmerinnen
oder Darlehensnehmer, kann von einer dinglichen Siche-
rung abgesehen werden, wenn die Gemeinde oder eine
andere öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft eine
selbstschuldnerische Bürgschaft abgibt.

8.23
Der Anspruch auf Erbbauzinsen kann – auch bei Verein-
barung einer Gleitklausel – vor der Hypothek zur Siche-
rung der bewilligten Mittel dinglich gesichert werden,
wenn die Erbbauzinsen den Betrag von 4 v.H. des
Verkehrswertes des Baugrundstückes im Zeitpunkt der
Bewilligung nicht übersteigen. Übersteigen die Erbbau-
zinsen diesen Satz, kann einer vorrangigen Absicherung
trotzdem zugestimmt werden, wenn gemäß § 9 Erbbau-
rechtsverordnung als Inhalt des Erbbauzinses vereinbart
wurde, dass die Reallast im Falle einer Zwangsversteige-
rung abweichend von § 52 Abs. 1 ZVG bestehen bleibt.

8.3
Auszahlung der Baudarlehen

8.31
Die Wohnungsbauförderungsanstalt zahlt die bewilligten
Darlehen aus, sobald ihr die im Auszahlungsverzeichnis
verlangten Nachweise vorliegen.

8.32
Die Auszahlung des Darlehens erfolgt

a) wenn es für ein einzelnes Eigenheim oder eine einzelne
Eigentumswohnung bewilligt worden ist oder 25600
Euro nicht übersteigt, in zwei Raten, und zwar

50 v.H. bei Baubeginn,

50 v.H. nach Fertigstellung des Rohbaus,

b) in den übrigen Fällen in drei Raten, und zwar

20 v.H. bei Baubeginn,

45 v.H. nach Fertigstellung des Rohbaus,

35 v.H. bei abschließender Fertigstellung oder Bezugs-
fertigkeit.
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8.33
Der Antrag auf Auszahlung der Baubeginnrate ist unmit-
telbar bei der Wohnungsbauförderungsanstalt unter Bei-
fügung der gemäß Nummer 8.31 erforderlichen Unterla-
gen zu stellen. Mit dem Antrag ist der Nachweis über die
Erteilung der Baugenehmigung zu führen, sofern die
Bewilligung auf der Grundlage eines Vorprüfungsver-
merkes erfolgte (Nummer 6.3 der Anlage 1); außerdem ist
durch die Bauherrin oder den Bauherrn und die Archi-
tektin oder den Architekten die Tatsache des Baubeginns
zu bestätigen.

Die Auszahlung der weiteren Raten ist ebenfalls bei der
Wohnungsbauförderungsanstalt zu beantragen, sofern
eine Bescheinigung der Bauaufsichtsbehörde über die
Bauzustandsbesichtigung ausgestellt ist und beigefügt
wird; anderenfalls sind die Auszahlungsraten über die
Bewilligungsbehörde zu beantragen, die ggf. der Woh-
nungsbauförderungsanstalt die Fertigstellung des Roh-
baus, die abschließende Fertigstellung oder die Bezugs-
fertigkeit bestätigt.

8.34
Die einzelnen Darlehensraten sind auf das Konto der
Bauherrin oder des Bauherrn zu zahlen.

8.35
Bei dem Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum
(Nummer 5.5) sind die bewilligten Baudarlehen nach
Bezugsfertigkeit und nach Abschluss des auf die Übertra-
gung des Eigentums (Erbbaurechts) gerichteten Vertra-
ges in einer Summe auf ein Konto der Ersterwerberin
oder des Ersterwerbers oder mit ihrer oder seiner Zustim-
mung auf ein Konto der Bauherrin oder des Bauherrn
auszuzahlen, wenn die in Nummer 8.31 angegebenen
Voraussetzungen erfüllt sind. Entsprechendes gilt auch
für die Auszahlung von Darlehen zum Erwerb bestehen-
den Wohnraums (Nummer 5.6).

8.36
Die Gebäudeversicherung muss gegen das Risiko Feuer
mit einer ausreichenden Versicherungssumme abge-
schlossen sein.

9
Belege

Die Bauherrin oder der Bauherr hat auf Verlangen der
Bewilligungsbehörde oder der zuständigen Stelle Miet-,
Nutzungs- oder Dauerwohnrechtsverträge für das geför-
derte Objekt vorzulegen. Für alle Kosten und Zahlungen
müssen beim Antragsteller Belege vorhanden sein. Die
Belege sind fünf Jahre nach Feststellung der Bezugsfer-
tigkeit zur Einsichtnahme durch die Bewilligungsbe-
hörde oder die Wohnungsbauförderungsanstalt bereitzu-
halten und auf Anforderung vorzulegen. Es steht im
Ermessen der Bewilligungsbehörde oder der Wohnungs-
bauförderungsanstalt, die Vorlage zu verlangen. Sie ist
stets zu fordern, wenn der Verdacht besteht, dass Förder-
mittel nicht der Förderzusage entsprechend verwendet
worden sind bzw. in der Fertigstellungsanzeige unrich-
tige Angaben gemacht worden sind.

10
In-Kraft-Treten, Übergangsregelungen

10.1
In-Kraft-Treten

Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 5. Februar
2003 in Kraft. Sie sind von diesem Zeitpunkt an allen
Erstbewilligungen unter Beachtung der nachfolgenden
Übergangsregelungen zugrunde zu legen. Mit Wirkung
vom gleichen Tage tritt der RdErl. d. Ministeriums für
Bauen und Wohnen v. 30. September 1997 (SMBl. NRW.
2370) außer Kraft.

10.2
Übergangsregelungen

10.21
Anträge zur Förderung des Neubaus, des Erwerbs, des
Ausbaus und der Erweiterung selbstgenutzten Wohnei-
gentums mit Antragsstichtag vor dem 13. März 2002

werden auf der Grundlage des WoFG und der WFB in der
Fassung vom 1. Februar 2001 mit folgender Maßgabe
gefördert:

a) die auf der Grundlage des II. WoBauG und des
Einkommensprüfungserlasses vom 11. Dezember 2000
durchgeführte Einkommensprüfung und die daraus
folgende Einteilung in einen Fördertyp bleiben unbe-
rührt;

b) anstelle des Familienzusatzdarlehens wird ein Zusatz-
darlehen in Höhe der in Nummer 5.312 WFB 2001
genannten Beträge gewährt;

c) die Wohnflächenobergrenze gemäß Nummer 5.14 WFB
2001 entfällt;

d) das Verbot der Doppelförderung oder die ungerecht-
fertigte Förderung sind nach Maßgabe der WFB in der
Fassung vom 5. Februar 2003 zu bewerten, soweit dies
für den Förderberechtigten günstiger ist.

10.22
Nummer 5.16 findet keine Anwendung, wenn vor dem
1. April 1998

a) der Förderantrag gestellt worden ist, oder

b) vertragliche Abmachungen, die auf die Übertragung
des Eigentums am Grundstück bzw. am Grundstücks-
anteil oder auf die Bestellung des Erbbaurechtes am
Grundstück gerichtet sind, notariell beurkundet wor-
den sind, oder

c) die Antragsteller das Grundstück geerbt haben.

Anlage 1 WFB

Städtebauliche Voraussetzungen,
Denkmalschutz, Planung der Bauvorhaben,
Ausstattung, bauaufsichtliche Behandlung,
Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen

in Bergbaugebieten

1
Städtebauliche Voraussetzungen

1.1
Mietwohnungen werden nur gefördert werden, wenn die
Wohnungen

a) auf Wohnbauflächen oder Mischbauflächen, die im
Flächennutzungsplan der Gemeinde dargestellt sind,
errichtet werden und

b) im Einzugsbereich eines vorhandenen oder geplanten
Haltepunktes des schienengebundenen öffentlichen
Personennahverkehrs liegen (z.B. Deutsche Bahn, S-
Bahn, U-Bahn oder Straßenbahn).

Förderfähig im Sinne von Buchstabe b) sind alle Bauvor-
haben, die in einer Entfernung von bis zu 1,5 Kilometern
zu einem solchen Haltepunkt errichtet werden.

Der Radius des Einzugsbereiches kann erweitert werden,
wenn besondere Qualitäten des Zubringersystems eine
gute Erreichbarkeit des Haltepunktes gewährleisten.
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Standort
durch Bussysteme an den Haltepunkt des schienengebun-
denen öffentlichen Personennahverkehrs angeschlossen
ist. Darüber hinaus können in Kommunen, in denen der
Fahrradverkehr eine große Rolle spielt, auch Radwege-
verbindungen berücksichtigt werden. Die Bewilligungs-
behörden entscheiden im Einzelfall in Abstimmung mit
den Aufgabenträgern des Nahverkehrs, ob die Bedie-
nungsqualitäten dieser Zubringersysteme den Einsatz
von Wohnungsbaufördermitteln in einer Entfernung von
mehr als 1,5 Kilometern zum Haltepunkt des schienenge-
bundenen öffentlichen Personennahverkehrs rechtferti-
gen.

Abweichend von Satz 1 Buchstabe b) können in Städten
und Gemeinden, die weder über einen Haltepunkt noch
über ein qualifiziertes Zubringersystem verfügen, Vorha-
ben gefördert werden, wenn der Bewilligungsbehörde
durch die Kommune ein erhöhter Bedarf an öffentlich
gefördertem Wohnungsbau nachgewiesen wird (z.B. auf-
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grund der Ansiedlung neuer Arbeitsplätze) und das
Vorhaben der Innenentwicklung dient (z.B. Recycling
gewerblicher Brachflächen, Konversion militärischer
Liegenschaften, Bebauung von Baulücken oder Nachver-
dichtungsmaßnahmen). In diesen Fällen sollen die Kom-
munen in Zusammenarbeit mit den Nahverkehrsverbän-
den darauf hinwirken, die Anbindung des Standorts an
den schienengebundenen Personennahverkehr zu verbes-
sern.

1.2
Mietwohnungen, Wohnheime sowie zur Vermietung be-
stimmte Eigentumswohnungen jeweils in der Form von
Neubau, Ausbau und Erweiterung sollen nur gefördert
werden, wenn

a) ihre Standortqualität (insbesondere Lage des Bau-
grundstücks, Erreichbarkeit von Versorgungseinrich-
tungen, Erschließung, Lärmbelästigung, Angebot an
wohnungsnahen Spiel- und Freiflächen) die Voraus-
setzungen für gesundes und ruhiges Wohnen bietet,

b) sie sich in das Stadtbild und die vorhandene Sied-
lungsstruktur einfügen,

c) das Gebäude nicht mehr als 4 Vollgeschosse (die
Aufstockung mit einem weiteren Dach- oder Staffel-
geschoss ist unzulässig) enthält und

d) die städtebauliche Dichte sich an einer Geschossflä-
chenzahl von 1,0 orientiert. Bei der Berechnung der
Geschossflächenzahl sind Flächenanteile außerhalb
des Baugrundstücks und Flächen unterirdischer Ga-
ragen abweichend von § 21a Abs. 2 und 5 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) nicht anzurechnen.

Die Bewilligungsbehörden werden ermächtigt, abwei-
chend von Satz 1 Buchstabe c) eine höhere Geschosszahl
zuzulassen, wenn für Bauvorhaben, mit denen eine
Baulücke geschlossen wird, zur Einfügung in die Bebau-
ung der Umgebung eine Angleichung an die Trauf- und
Fristhöhe der benachbarten Gebäude erforderlich ist.

Der Orientierungswert der Geschossflächenzahl von 1,0
darf, vor allem an innerstädtischen Standorten, insbeson-
dere überschritten werden, wenn

a) eine höhere Geschossflächenzahl aufgrund der Bau-
leitplanung zulässig ist oder

b) sich das Bauvorhaben im unbeplanten Innenbereich
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und Grundstücksfläche, die überbaut werden
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt
(§ 34 BauGB), vor allem eine Baulücke geschlossen
werden soll und hierbei die Trauf- und Firsthöhe
sowie die Gebäudetiefe der benachbarten Gebäude
übernommen wird.

Wohnungen in Hochhäusern dürfen nicht gefördert wer-
den.

1.3
Besteht für ein Baugebiet kein Bebauungs- oder Vorha-
ben- und Erschließungsplan, der den städtebaulichen
Voraussetzungen nach Nummer 1.2 entspricht, ist zur
Sicherstellung der städtebaulichen Qualität wie folgt zu
verfahren:

Für ein Baugebiet, in dem mittelfristig mehr als 150
geförderte Mietwohnungen durch Neubau in einem Zuge
oder in mehreren Bauabschnitten sowie von einem/r
Bauherrn, Bauherrin oder mehreren Bauherren, Bauher-
rinnen errichtet werden sollen, hat die Gemeinde zur
Sicherstellung der städtebaulichen Voraussetzungen
(Nummer 1.2 Anlage 1) Planungsalternativen zu entwi-
ckeln, und zwar alternativ unter Durchführung:

a) eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs,

b) eines Wettbewerbsverfahrens nach RAW 2001 (Regeln
für Architektenwettbewerbe der Architektenkam-
mern Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen), ab-
gedruckt im MBl. NRW. vom 5. Dezember 2002,
Seite 1236ff.,

c) eines kombinierten Wettbewerbs, eines Investorinnen-
bzw. Investorenwettbewerbs oder

d) eines der in Nummer 2 GRW 1995 (Grundsätze und
Richtlinie für Wettbewerbe auf den Gebieten der
Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens,
veröffentlicht im Bundesanzeiger vom 30. März 1996,
Jahrgang 48 Nummer 64 a) aufgeführten Wettbe-
werbsverfahrens.

Bei der Auslobung der Wettbewerbe ist zu fordern, dass
die gewünschten Planungsalternativen den städtebauli-
chen Fördervoraussetzungen nach Nummer 1.2 der An-
lage 1 entsprechen.

2
Denkmalschutz

Handelt es sich in den Fällen der Nummer 1 dieser Anlage
oder bei Förderung des Ausbaus und der Erweiterung
(Nummer 3) um ein Denkmal im Sinne von § 2 des
Denkmalschutzgesetzes, hat die Bewilligungsbehörde die
untere Denkmalbehörde zu beteiligen.

3
Bauplanung, Rationalisierung, Ausschreibung

3.1
Die Förderung von Bauvorhaben setzt voraus, dass ihre
Planung den sozialen Anforderungen an den Wohnwert
entspricht und auf ein bedarfsgerechtes Verhältnis von
Wohnungen unterschiedlicher Größe und für verschie-
dene Nutzergruppen ausgerichtet wird. Ein Teil der
Wohnungen, insbesondere für Alleinerziehende, soll un-
ter Einhaltung der Wohnflächenobergrenzen nach Num-
mer 2.22 Satz 5 so geplant werden, dass ein Wohn- oder
Schlafraum mehr vorhanden ist, als der Zahl der zum
Haushalt gehörenden Personen entspricht. Zur Erhöhung
der Flexibilität sollen Wohnungen so geplant werden,
dass einzelne Wohnräume von einer Wohnung abgetrennt
und einer benachbarten zugeordnet werden können; die
Veränderung der Wohnungsgröße bedarf jeweils der
Zustimmung der Bewilligungsbehörde.

3.2
Alle vertretbaren Möglichkeiten der Baukostensenkung
sind auszuschöpfen, der Wettbewerb zwischen gleich-
wertigen Baustoffen, Bauarten und Baumethoden darf
nicht eingeschränkt werden. Bei sonst gleicher Bewer-
tung sind Bauvorhaben bevorzugt zu fördern, die nach
Planung und Vorbereitung geeignet erscheinen, die Bau-
kosten günstig zu beeinflussen.

3.3
Wohngebäude sind zur Wärmeversorgung mit umwelt-
freundlichen Heizungssystemen auszustatten, nämlich
Zentral- oder Etagenheizung in bedarfsgerechter ener-
giesparender Auslegung, vorrangig Fern- und Nahwärme
(Kraft-Wärme-Kopplung), Niedertemperaturkessel und
-heizkörper, Brennwertkessel, Wärmepumpen, Nutzung
von Wasserkraft, Windkraft oder Solarenergie.

3.4
Bei der Planung von Wohnungen für Rollstuhlfahrerin-
nen oder Rollstuhlfahrer ist die DIN 18025 Teil 1 zu
beachten.

3.5
Bei der Errichtung der Gebäude sind langlebige, einhei-
mische oder regional verfügbare Materialien zu verwen-
den, deren Herstellung die Umwelt möglichst gering
belastet oder die wiederverwendet oder -verwertet (recy-
celt) werden können. Nach heutigem Erkenntnisstand
gesundheitsgefährdende Stoffe, z.B. Asbest, Fluorchlor-
kohlenwasserstoff (FCKW), PCB und Formaldehyd sowie
Stoffe wie teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe
(HFCKW), dürfen nicht verwendet werden; dies ist bei
der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen zur
Bedingung zu machen.

Bei der Sanitärausstattung sind wassersparende Installa-
tionen zu verwenden, z.B. Durchflussmengenbegrenzer.

3.6
Das Wohnumfeld soll naturnah und – soweit die Woh-
nungen für Haushalte mit Kindern vorgesehen sind – mit
ausreichenden Spielmöglichkeiten gestaltet werden.
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Wird das Regenwasser nicht genutzt, soll es auf dem
Grundstück versickern. Der ruhende Verkehr soll auf
begrünten Stellplätzen oder auf Stellplätzen mit begrün-
ter Überdachung so untergebracht werden, dass das
Wohnen nicht gestört sowie die soziale und ökologische
Qualität des Wohnumfeldes gewahrt werden. Ein Drittel
der Grundstücksfläche soll mindestens als Grünfläche
(ohne Stellplätze) gestaltet werden. Im dicht bebauten
innerstädtischen Bereich oder bei der Nachverdichtung
von Siedlungen können die Stellplätze auch im Kellerge-
schoss des Gebäudes untergebracht werden, ausnahms-
weise darüber hinaus in Tiefgaragen oder Parkdecks,
deren Oberfläche an Erdgeschosswohnungen anschließt
und begrünt werden soll.

3.7
Es wird empfohlen, Bauvorhaben so zu planen und zu
bauen, dass die Anforderungen an ökologisches, energie-
sparendes und solares Bauen möglichst weitgehend er-
füllt werden.

4
Gemeinschaftsräume

Bei Wohngebäuden oder Wirtschaftseinheiten mit mehr
als 20 Mietwohnungen kann eine Wohnung als Gemein-
schaftsraum nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
vorgesehen werden:

a) Der Gemeinschaftsraum soll die Bildung einer sozia-
len Hausgemeinschaft fördern, die auch die Nutzung
des Gemeinschaftsraums selbst organisiert. Der Ge-
meinschaftsraum soll multifunktional nutzbar sein
und in bevorzugter Lage im Gebäude – möglichst mit
Zugang zur Freifläche – vorgesehen werden.

b) Die als Gemeinschaftsraum vorgesehene Wohnung
darf mit einer Förderpauschale gemäß Nummer 2.7
Tabelle Spalte 3 pro förderfähiger Wohn- bzw. Nutz-
fläche gefördert werden.

c) Die Bauherrin oder der Bauherr darf mit den Woh-
nungsmieterinnen oder Wohnungsmietern, die sich an
der Nutzung des Gemeinschaftsraums beteiligen, ein
monatliches Entgelt vereinbaren. Die Summe der
Entgelte aller Mieterinnen bzw. Mieter, die sich an der
Nutzung des Gemeinschaftsraums beteiligen, darf die
zulässige Miete (Nummer 2.61 Spalte 3) für die Ein-
kommensgruppe B zuzüglich von Umlagen nicht über-
steigen. Die Vereinbarung über das Nutzungsentgelt
ist in einem vom Mietvertrag gesonderten Vertrag zu
vereinbaren und ist nur wirksam, wenn sie nach dem
Abschluss des Mietvertrags und der Überlassung der
Wohnung abgeschlossen wird.

d) Eine Zweckentfremdungs-Genehmigung nach Art. 6
Mietrechtsverbesserungsgesetz ist – wegen der von der
Fertigstellung an vorgesehenen Nutzung als Gemein-
schaftsraum – nicht erforderlich.

e) Die Förderung setzt voraus, dass die Bauherrin oder
der Bauherr sich verpflichtet, die zunächst als Ge-
meinschaftsraum vorgesehene Wohnung bestim-
mungsgemäß als Wohnung zu verwenden, wenn an der
Nutzung als Gemeinschaftsraum kein Bedarf mehr
besteht.

5
Hinweisschild

Bei Bauvorhaben mit mehr als 50 Wohnungen ist durch
ein Hinweisschild an der Baustelle die Förderung durch
das Land bzw. den Bund kenntlich zu machen, und zwar
– soweit zutreffend – durch folgenden Wortlaut:

„ . . . Selbst genutztes Wohneigentum/Mietwohnungen
gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen und den
Bund.“

6
Bauaufsichtliche Anforderungen

6.1
Die Förderung setzt voraus, dass das Bauvorhaben den
Anforderungen des Bauaufsichtsrechts entspricht. Diese
Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen, wenn

a) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben (§ 63 BauO
NRW) die Baugenehmigung oder der Vorprüfvermerk
vorgelegt wird,

b) bei genehmigungsfreien Vorhaben (§§ 64 bis 67 BauO
NRW) die Bauherrin oder der Bauherr erklärt, dass die
Gemeinde nicht die Durchführung des Baugenehmi-
gungsverfahrens gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 3 BauO NRW
gefordert hat.

6.2
Entnimmt die Baugenehmigungsbehörde der ihr nach
Nummer 7.23 abschriftlich zu übersendenden Eingangs-
bestätigung, dass mit einer Bewilligung nicht oder vor-
erst nicht zu rechnen ist, hat sie vor Weiterbearbeitung
eines bei ihr bereits vorliegenden Baugenehmigungsan-
trages die Antragstellerin oder den Antragsteller unter
Fristsetzung zur Stellungnahme aufzufordern, ob sie oder
er den Antrag aufrechterhält.

6.3
Beabsichtigt die Bewilligungsbehörde, einem Antrag aus
einem verfügbaren Mittelrahmen zu entsprechen und
kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt wer-
den, ist die Bewilligung auch auf der Grundlage eines
Vorprüfvermerkes der Baugenehmigungsbehörde zuläs-
sig. Die Erteilung des Vorprüfvermerkes kann entweder
von der Antragstellerin oder vom Antragsteller oder von
der Bewilligungsbehörde unter Übersendung von drei
Ausfertigungen der Bauvorlagen beantragt werden. Aus
dem Vorprüfvermerk muss hervorgehen, dass grundsätz-
liche Bedenken gegen das beabsichtigte Bauvorhaben
nicht bestehen oder welche Änderungen oder Ergänzun-
gen in bauaufsichtlicher Hinsicht erforderlich sind. Die
mit dem Vorprüfvermerk versehenen drei Ausfertigungen
der Bauvorlagen sind der Bewilligungsbehörde zu über-
senden. Ergibt die Vorprüfung, dass der Erteilung der
Baugenehmigung baurechtliche Hindernisse entgegen-
stehen, die vorerst nicht beseitigt werden können, ist dies
der Bewilligungsbehörde unter Angabe der Gründe und
des voraussichtlichen Zeitraumes für die Behebung der
Hindernisse mitzuteilen.

6.4
Erfolgt die Bewilligung auf der Grundlage eines Vorprüf-
vermerkes, hat die Baugenehmigungsbehörde die Bewil-
ligungsbehörde zu unterrichten, wenn sich im Verlaufe
des Baugenehmigungsverfahrens Änderungen der Bau-
vorhaben ergeben.

6.5
Beabsichtigt die Baugenehmigungsbehörde, einem An-
trag auf bauliche Änderungen während der Bauausfüh-
rung oder nach der Fertigstellung zu entsprechen und soll
dabei von den Unterlagen abgewichen werden, die der
Bewilligung zugrunde gelegen haben, ist vor Erteilung
der Genehmigung die Stellungnahme der Bewilligungs-
behörde einzuholen (vgl. Nummer 7.51).

7
Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen in Bergbauge-
bieten, Bergschadenverzichte

7.1
In Gebieten, in denen mit Einwirkungen des Bergbaus auf
die Erdoberfläche zu rechnen ist, oder in denen oberflä-
chennahe Grubenbaue vorhanden sein können, hat die
Bauherrin oder der Bauherr vor Erteilung der Förderzu-
sage eine Erklärung der Bergbaugesellschaft über die
Notwendigkeit von baulichen Anpassungs- und Siche-
rungsmaßnahmen und ggf. die Kostenübernahme beizu-
bringen. In der Förderzusage ist die Durchführung evtl.
für notwendig gehaltene Anpassungs- bzw. Sicherungs-
maßnahmen zur Auflage zu machen. Die Förderung ist
unzulässig, wenn sich die Bauherrin oder der Bauherr
nach den getroffenen Vereinbarungen an den Kosten der
Maßnahme mit mehr als 3 v.H. der Kosten des Gebäudes
– abzüglich der Kosten der Anpassungs- bzw. Siche-
rungsmaßnahme – beteiligen soll.

7.2
Ist der Bauherrin oder dem Bauherren nicht bekannt, ob
Bergbau stattgefunden hat oder stattfindet, kann er sich
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an das örtlich zuständige Bergamt wenden, das ihm ggf.
auch die Anschrift des Bergbautreibenden mitteilt.

7.3
Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn ein Bergscha-
denverzicht vereinbart worden ist. Bei der Bewilligung
wird hingenommen, dass ein Bergschadenminderwert-
verzicht bis zur Höhe von 10 v.H. des Verkehrswertes
vereinbart wird. Eine grundbuchliche Sicherung des evtl.
im Rahmen des Satzes 2 bestehenden Bergschadenmin-
derwertverzichtes ist nur im Range nach der Hypothek
zur Sicherung der bewilligten Darlehen zulässig.

7.4
Über Ausnahmen von Nummer 7.3 der Anlage 1 entschei-
det die Wohnungsbauförderungsanstalt. Eine Ausnahme-
genehmigung ist zum Beispiel möglich, wenn auf Grund
einer Erklärung der Bezirksregierung Arnsberg mit Berg-
schäden auf dem Baugrundstück mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu rechnen ist

Anlage 2 WFB
Bestimmungen

über die soziale Wohnraumförderung
aus der Ausgleichszahlung nach dem Gesetz
über den Abbau der Fehlsubventionierung

im Wohnungswesen – AFWoG –

1
Verwendung des Aufkommens

Das nach Abzug der Verwaltungskostenbeiträge verblei-
bende Aufkommen aus Ausgleichszahlungen nach dem
Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im
Wohnungswesen für das Land NRW – AFWoG NRW – ist
gemäß Art. 2 Nr. 9 Abs. 1 Satz 2 AFWoG NRW zur
sozialen Wohnraumförderung sowie zur Finanzierung
der auf der Grundlage des II. WoBauG bewilligten
Förderungen zu verwenden. Das Aufkommen darf nur in
den Erhebungsgebieten eingesetzt werden. Die Bewilli-
gungsbehörden, deren Gebiet ganz oder teilweise im
Erhebungsgebiet der Ausgleichszahlung nach Art. 1 § 1
DVO-AFWoG und Art. 1 § 1 DVO-AFWoG NRW liegt,
werden im Rahmen der jeweiligen Wohnungsbaupro-
gramme ermächtigt, Mittel zur sozialen Wohnraumförde-
rung nach Maßgabe dieser Bestimmungen zu bewilligen.

2
Anzuwendende Bestimmungen

Bei dem Einsatz der Mittel sind die für die soziale
Wohnraumförderung geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, insbesondere die WFB in jeweiliger
Fassung anzuwenden.

3
Einsatz der Mittel

3.1
Die Mittel dürfen nur mit den Fördersätzen bewilligt
werden, die im Zeitpunkt der Bewilligung nach den WFB
vorgesehen sind. Eine Unterschreitung der Fördersätze
ist zulässig, insbesondere wenn neben den Mitteln eigene

Wohnungsbaufördermittel der Gemeinde eingesetzt wer-
den sollen.

3.2
Die Mittel dürfen nur für solche Wohnungen bewilligt
werden, die nicht auch mit Mitteln aus anderen laufenden
Wohnungsbauförderprogrammen des Landes gefördert
werden. Enthält ein Bauvorhaben außerdem auch Woh-
nungen, die mit Mitteln der laufenden Wohnungsbauför-
derprogramme gefördert werden, sind die unterschiedli-
chen Positions-Nummern zu beachten.

4
Verfahren

4.1
Die zuständigen Stellen führen das Aufkommen aus
Ausgleichszahlungen (abzüglich der Verwaltungskosten-
beträge) gemäß Art. 2 Nr. 9 Abs. 1 AFWoG NRW und
Nummer 10 VV-AFWoG an das Land ab.

4.2
Die zuständigen Stellen teilen der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt gemäß Nummern 10.2 und 10.41 Ziff. 5
VV-AFWoG jeweils zum 1. Juni das Aufkommen aus
Ausgleichszahlungen mit, das im Vorjahr abgeführt wor-
den ist, und zwar die Kreise unterteilt nach den Gemein-
den, aus deren Gebiet die Ausgleichszahlungen abgeführt
worden sind.

4.3
Das Aufkommen aus Ausgleichszahlungen wird im Lan-
deshaushalt (Haushaltsplan des Ministeriums für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und Sport) in Einnahme und
Ausgabe veranschlagt.

4.4
Das an das Land abgeführte Aufkommen ist monatlich
nach Eingang bei der Landeshauptkasse an die Woh-
nungsbauförderungsanstalt zu überweisen. Mit der Über-
weisung wird es Teil des Landeswohnungsbauvermögens.

4.5
Nach Maßgabe des jeweiligen Wohnungsbauprogramms
werden die Bewilligungsbehörden zur Förderung von
Wohnungen ermächtigt, die mit demjenigen Aufkommen
aus Ausgleichszahlungen gefördert werden können, das
bis zum Ende des Vorjahres an das Land abgeführt
worden ist und nach dem Haushaltsplan für das laufende
Jahr zusätzlich erwartet wird.

4.6
Die Bewilligungsbehörde erteilt die Förderzusage im
eigenen Namen für Rechnung der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt (§ 5 Abs. 1 WoBauFördG).

4.7
Zum Nachweis des Einsatzes des Aufkommens im Erhe-
bungsgebiet gemäß Art. 2 Nr. 9 AFWoG NRW teilt die
Wohnungsbauförderungsanstalt der Bewilligungsbe-
hörde jährlich nach dem Stand vom Ende des Vorjahres
mit, welches Aufkommen aus Ausgleichszahlungen abge-
führt (Nr. 4.2) und zur Förderung der sozialen Wohn-
raumförderung (Nummern 4.5 und 4.6) eingesetzt worden
ist.
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641
Kommunales Haushaltsrecht

Anlage von Mitteln der allgemeinen Rücklage
durch Gemeinden und Gemeindeverbände

(Kommunale Geldanlage)

RdErl. d. Innenministeriums v. 10. 2. 2003
34 – 61.10.16 – 1182/03

Aus Anlass der Neufassung der bundesrechtlich geregel-
ten Anlagemöglichkeiten für Versicherungsunternehmen
ist eine Weiterentwicklung meines Runderlasses vom
23. 10. 1999 – III B 3 – 61.10.16 – 7685/99 – angezeigt, weil
dieser für die Anlage von Mitteln der allgemeinen
Rücklage auf diese Vorschriften Bezug nimmt. Der Rund-
erlass wurde deshalb unter Einbeziehung von redaktio-
nellen Änderungen neu gefasst, jedoch bleibt der Rahmen
im Wesentlichen unverändert.

Bei der Anlage von Mitteln der allgemeinen Rücklage ist
zukünftig folgendes zu beachten:

Der Rahmen der Anlage von Mitteln der allgemeinen
Rücklage, die nicht als Betriebsmittel der Kasse benötigt
werden, wird durch die Vorschriften § 89 Abs. 2 Satz 2 der
Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 21 der Gemeindehaus-
haltsverordnung (GemHVO) bestimmt. Danach gilt, dass
bei Geldanlagen auf eine ausreichende Sicherheit zu
achten ist, sie einen angemessenen Ertrag bringen sollen
und die angelegten Mittel für ihren Zweck rechtzeitig
verfügbar sein müssen. Danach kommt im Zweifel bei der
Anlage von Rücklagemitteln dem Gesichtspunkt der
Sicherheit Vorrang vor einem evtl. höheren Ertrag zu.

Die hervorgehobene Bedeutung der Sicherheit der allge-
meinen Rücklage lässt aber auch zu, dass eine Gemeinde
im Einzelfall auch Teile der allgemeinen Rücklage nach
besonderen Anlagegrundsätzen anlegt. Um einem speku-
lativen Charakter vorzubeugen, kommt dies nur bei
langfristig anzulegenden Teilen der Rücklage in Betracht.
Betriebsmittel der Kasse sind dafür grundsätzlich unge-
eignet. Ob und welche darüber hinausgehenden Mittel
der allgemeinen Rücklage für eine mittel- und langfris-
tige Geldanlage in Betracht kommen, kann nur im
Einzelfall entschieden werden. Maßgeblich dafür ist –
ähnlich wie bei der Beurteilung der Angemessenheit der
Höhe der Rücklage – eine vorausschauende Gesamtschau
der in § 20 Abs. 3 GemHVO genannten Zuführungszwecke
und der sich abzeichnenden Entwicklung der Finanzlage
der Gemeinde.

Auf dieser Grundlage halte ich es für vertretbar, dass
Mittel der allgemeinen Rücklage bei einer Verzinsung zu
marktüblichen Konditionen nach Maßgabe des § 54 Abs. 1
und 2 des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versi-
cherungsunternehmen 1) in Verbindung mit § 1 Abs. 1
Nr. 15 der Verordnung über die Anlage des gebundenen
Vermögens von Versicherungsunternehmen 2) in Spezial-
fonds nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaf-
ten 3) angelegt werden.

Zur Vorbereitung der Entscheidung über die Anlage von
Mitteln der allgemeinen Rücklage in Spezialfonds sind
unter Berücksichtigung der örtlichen Bedürfnisse Anla-
geziele bzw. Schwerpunkte und Kriterien für die Aus-
wahl der Kapitalanlagegesellschaft zu bestimmen und
die notwendigen Informationen über die Qualität des
Fondsmanagements der Kapitalanlagegesellschaft einzu-
holen. Dies enthält insbesondere die Verpflichtung, sich
selbst Kenntnisse über Sicherheit, Risiken und die Ren-
tabilität im Vergleich mit anderen Anlagemöglichkeiten
zu verschaffen.

Außerdem ist nach Maßgabe des § 89 der Gemeindeord-
nung darauf zu achten, dass zur Werterhaltung des

angelegten Geldes das Portfolio des Spezialfonds über-
wiegend Schuldverschreibungen öffentlicher Emittenten
in Euro enthält und der Spezialfonds keine Fremdwäh-
rungsanleihen enthalten soll. Bei der Anlage in Aktien
und anderen Risikopapieren (Anlagen gemäß § 2 Abs. 3
Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 9, 10, 12 und 13
1. Halbsatz Buchstabe a) der Anlageverordnung) im
Rahmen von Spezialfonds ist das besondere Ertrags-Ri-
siko-Profil dieser Anlageformen zu beachten. Der Anteil
dieser in Spezialfonds angelegten Mittel darf 35% des
Wertes des Sondervermögens nicht überschreiten. Die
Entscheidung für diese Anlageformen ist mit den örtli-
chen Bedürfnissen in Einklang zu bringen.

Die Anlage von Mitteln der allgemeinen Rücklage erfor-
dert zudem die „Kontrolle“ der Tätigkeit der beauftrag-
ten Kapitalanlagegesellschaft, d.h. die Einholung von
„begleitenden Informationen“ über die Anlageformen,
Qualität der Anlagen und zeitlichen Festlegungen. Es ist
nicht ausreichend, diese Kontrolle nur einmal jährlich
vorzunehmen.

Zur Information darüber, wie die Kapitalanlagegesell-
schaften den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber den
Anlegern nachkommen und deren Interessen gegenüber
Dritten vertreten, kann die vom BVI Bundesverband
Investment und Asset Management e.V. herausgegebene
Verbandsempfehlung herangezogen werden. Die sog.
„BVI-Wohlverhaltensregeln“ sind unter der Internet-
adresse: www.bvi.de/index einsehbar.

Mein Runderlass vom 23. 10. 1999 (n.v.) wird hiermit
aufgehoben.

– MBl. NRW. 2003 S. 272.

78420
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Bio-Schulmilch

RdErl. d. Ministeriums
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz –
II – 4 – 2903.09.05 – v. 12. 2. 2003

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien und
der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushalts-
ordnung (LHO) Zuwendungen für den Absatz von Bio-
Schulmilch in Kindergärten und schulischen Einrichtun-
gen, um dem zunehmenden Bedürfnis nach ökologisch
hochwertigen Lebensmitteln zu entsprechen. Rechts-
grundlage hierzu sind die Rechtsakte des Rates und der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Rah-
men der gemeinsamen Marktorganisation für Milch und
Milcherzeugnisse und die Verordnung über die Gewäh-
rung von Beihilfen für Schulmilch (Schulmilch-Beihil-
fen-Verordnung) vom 8. 11. 1985 (BGBl. I S. 2099), zuletzt
geändert durch die Vierte Änderungsverordnung vom
17. 7. 1998 (BGBl. I S. 1386), in der jeweils gültigen
Fassung.

Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

Ziele der Förderung sind insbesondere:

– die Stärkung und Erweiterung der Vermarktung ökolo-
gisch erzeugter Milch,

– Kindern in Kindergärten und Schulen ökologisch er-
zeugte Milch anzubieten und

– die Abgabepreise für erhöhte Produktions- und Ver-
marktungskosten der ökologisch erzeugten Milch
durch Beihilfen des Landes zu verbilligen.

1) Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1992 (BGBl. I 1993 S. 2),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2778, 2780)

2) Verordnung über die Anlage des gebundenen Vermögens von Versiche-
rungsunternehmen (Anlageverordnung - AnlV) vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3913)

3) Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2726), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2010, 2038)
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2
Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind ökologisch erzeugte und pasteurisierte
Milch, solche Milch mit Zusätzen und Joghurt aus
Vollmilch, für die nach den Rechtsakten des Rates und
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im
Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse eine Beihilfe für die verbilligte
Abgabe von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen an
Schüler in Schulen (Schulmilch) gewährt wird.

3
Schulmilchempfänger

Schulmilchempfänger sind die in § 2 der Schulmilch-Bei-
hilfen-Verordnung genannten Kinder und Schüler.

4
Zuwendungsempfänger

Lieferanten (Molkereien, Direktvermarkter, Händler),
schulische Einrichtungen und Schulträger, die vom Lan-
desamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-
Westfalen nach den Bestimmungen der Schulmilch-Bei-
hilfen-Verordnung zugelassen sind.

5
Zuwendungsvoraussetzungen

Milch, Milch mit Zusätzen und Joghurt müssen nach den
Grundsätzen der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den
ökologischen Landbau, einschließlich aller Nachfolge-
verordnungen, erzeugt, verarbeitet und gekennzeichnet
werden.

6
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

6.1
Zuwendungsart: Projektförderung

6.2
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

6.3
Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

6.4
Höhe der Zuwendung:

bis zu 0,08 EUR je 1 kg Öko-Schulmilch und Öko-Schul-
milchprodukte.

Die Zuwendung erfolgt als Ergänzung zu den gewährten
Beihilfen nach der Schulmilch-Beihilfen-Verordnung
und gilt als Landesbeteiligung zu den erhöhten Produk-
tions- und Vermarktungskosten für ökologisch erzeugte
Produkte.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Antragstellenden haben sicherzustellen, dass der
Zuschuss für die Schulmilchverbilligung an die berech-
tigten Kinder und Schülerinnen oder Schüler weitergege-
ben wird. Der Zuschuss gilt als weitergegeben, wenn die
vom Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd
Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Höchstabgabepreise
nicht überschritten werden.

8
Verfahren

8.1
Antragsverfahren:

Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist von den
Antragstellenden nach dem bei der Bewilligungsbehörde
vorliegenden Muster monatlich mit den übrigen Schul-
milchabrechnungen zu stellen. Der Antrag gilt gleichzei-
tig als Verwendungsnachweis.

8.2
Zuständige Behörde:

Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Ernäh-
rungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen, Tannen-
straße 24b, 40476 Düsseldorf.

8.3
Auszahlungsverfahren:

Die Zuwendung wird nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises (Antrag) vorläufig bewilligt und ausgezahlt.
Nach vollzogener Verwaltungskontrolle werden die Zu-
wendungen endgültig bewilligt.

8.4
Zu beachtende Vorschriften:

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO,
soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen
zugelassen worden sind.

9
In-Kraft-Treten

Die Richtlinien treten am 1. 4. 2003 in Kraft.
Sie treten mit Ablauf des 31. 12. 2007 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2003 S. 272.

II.

Landeswahlleiterin

Landtagswahl 2000 –
Feststellung von Nachfolgern

aus der Landesreserveliste

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 17. Februar 2003
11/20-11.00.23

Der Landtagsabgeordnete Ernst-Martin Walsken hat sein
Mandat mit Ablauf des 18. Februar 2003 niedergelegt.

Als Nachfolgerin ist mit Wirkung vom 19. Februar 2003

Frau Ilse Ridder-Melchers
Lange Stiege 1
48653 Coesfeld

aus der Landesreserveliste der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (SPD) Mitglied des Landtags.

Bezug: Bek. d. Landeswahlleiters v. 4. 4. 2000 (MBl. NRW.
S. 312) und v. 6. 6. 2000 (MBl. NRW. S. 656)

– MBl. NRW. 2003 S. 273.

Landschaftsverband Rheinland

12. Tagung
der 11. Landschaftsversammlung Rheinland

Die 12. Tagung der 11. Landschaftsversammlung Rhein-
land findet

am Donnerstag, 27. März 2003, 10.00 Uhr
in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Str. 1

Sitzungsraum: Rhein
statt.

Tagesordnung

1. Anerkennung der Tagesordnung

2. Verpflichtung neuer Mitglieder

3. Umbesetzung in den Ausschüssen
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4. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2003 und
2004 mit Haushaltsplan und Anlagen

4.1 Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für
die Haushaltsjahre 2003 und 2004 sowie Investitions-
programm für 2002–2007

4.2 Wirtschaftspläne 2003 und 2004

5. Fragen und Anfragen

Köln, den 6. März 2003

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Rheinland

Molsberger

– MBl. NRW. 2003 S. 273.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Bekanntmachung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Jahresrechnung 2001 und Schlussbericht
des Rechnungsprüfungsausschusses

für das Haushaltsjahr 2001

Die Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe hat am
20. Februar 2003 folgenden Beschluss gefaßt:

„1. Die Landschaftsversammlung nimmt die geprüfte
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2001 und den
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses
vom 13. 1. 2003 zur Kenntnis.

Die Haushaltsrechnung 2001 – Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt – schließt wie folgt ab:

Bereinigte Soll-Einnahmen 4.794.894.478,27 DM
Bereinigte Soll-Ausgaben 4.794.894.478,27 DM
Fehlbetrag 0,00 DM

2. Die Landschaftsversammlung erteilt dem Direktor
des Landschaftsverbandes Entlastung.“

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 94 (2)
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in Verbindung mit § 23 (2) der Landschaftsverband-
sordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und § 10 der
Hauptsatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung 2001 mit Rechenschaftsbericht sowie
der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses
über die Prüfung der Jahresrechnung des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2001
liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom 24. 3. bis 1. 4.
2003 während der Dienststunden, jeweils montags bis
donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags bis
12.30 Uhr, im Verwaltungsgebäude des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe in Münster, Landeshaus, Frei-
herr-vom-Stein-Platz 1, Block D, Zimmer 295, öffentlich
aus.

Münster, den 24. Februar 2003

Wolfgang Schäfer

Direktor des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

– MBl. NRW. 2003 S. 274.

AOK Westfalen-Lippe

Achtzehnter Nachtrag zur Satzung
der AOK Westfalen-Lippe

vom 5. Dezember 2002

Die Satzung der AOK Westfalen-Lippe vom 18. Februar
1994 (GV. NRW. S. 102), zuletzt geändert durch den
17. Nachtrag vom 30. November 2001, wird wie folgt
geändert:

Artikel 1
Änderungen der Satzung

1. § 8 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die AOK übernimmt die Kosten für öffentlich
empfohlene Schutzimpfungen, soweit sie nach den
vertraglichen Regelungen von Vertragsärzten durch-
geführt werden. Bei Schutzimpfungen, die nicht nach
Satz 1 durchgeführt werden, kann die AOK die Kosten
bis zu dem Betrag übernehmen, der bei Impfungen
nach vertraglichen Regelungen entstanden wäre, so-
weit nicht andere Kostenträger zuständig sind. Imp-
fungen aus Anlass eines nicht beruflich bedingten
Auslandsaufenthaltes sind nach § 23 Abs. 9 SGB V
ausgeschlossen.“

2. In § 9 Satz 2 wird die Angabe „16,00 EUR“ durch die
Angabe „21,00 EUR“ ersetzt.

3. § 10 wird wie folgt gefasst:
„§ 10

Medizinische Vorsorge
und Rehabilitation

für Mütter und Väter

(1) Die AOK übernimmt bei aus medizinischen Grün-
den erforderlichen Vorsorgeleistungen (§ 24 SGB V)
oder Leistungen der Rehabilitation (§ 41 SGB V) für
Mütter in einer Einrichtung des Müttergenesungswer-
kes oder einer gleichartigen Einrichtung die Kosten in
Höhe des vereinbarten Pflegesatzes. Die Leistung kann
auch als Mutter-Kind-Maßnahme oder in geeigneten
Einrichtungen als Vater-Kind-Maßnahme durchge-
führt werden.

(2) Wird die Leistung als Mutter-Kind-Maßnahme oder
als Vater-Kind-Maßnahme durchgeführt, gilt Absatz 1
für das Kind entsprechend.“

4. In § 16 Abs. 4 wird die Angabe „§ 17 Abs. 2 Buchst. i“
durch die Angabe „§ 17 Abs. 3 Buchst. g“ ersetzt.

5. § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37
Bekanntmachungen

Die Satzung und sonstiges autonomes Recht mit
Ausnahme dienstrechtlicher Regelungen werden im
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
und durch Aushang in den Geschäftsräumen der
Zentraldirektion und der Regionaldirektionen öffent-
lich bekannt gemacht. Letzteres gilt auch für dienst-
rechtliche Regelungen. Ausgehängt wird für mindes-
tens eine Woche.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Dieser Nachtrag tritt am 1. 1. 2003 in Kraft.

Dortmund, den 5. 12. 2002

Der stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates

Dr. Projahn

Der Vorsitzende des Vorstandes
Nadolny

Genehmigung

Der vorstehende Satzungsnachtrag Nr. 18 wird gemäß
§ 195 Abs. 1 SGB V genehmigt.

Essen, den 9. Dezember 2002
II1 -3600.1-2-I

Landesversicherungsamt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Siguda

– MBl. NRW. 2003 S. 274.
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AOK Westfalen-Lippe

Zweiter Nachtrag zur Satzung
der Pflegekasse bei der AOK Westfalen-Lippe

vom 5. Dezember 2002

Die Satzung der Pflegekasse bei der AOK Westfalen-
Lippe, zuletzt geändert durch den 1. Nachtrag vom 22. 11.
1995, wird wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderungen der Satzung

1. § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Mitglied der Pflegekasse sind auch die Personen,
die ein Beitrittsrecht nach § 26a SGB XI haben und die
Mitgliedschaft bei ihr gewählt haben.“

2. In § 4 werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Wörter
„oder Lebenspartner“ eingefügt.

3. In § 6 Abs. 4 wird das Wort „Weiterversicherten“ durch
die Wörter „freiwillig Versicherten nach den §§ 26
und 26a SGB XI“ ersetzt.

4. In § 7 werden nach Nummer 8 folgende Nummern 9
bis 11 angefügt:

„9. Pflege in vollstationären Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe (§ 43 a SGB XI)

10. Zusätzliche Betreuungsleistungen (§ 45 b SGB XI)
11. Unterstützung bei Behandlungs- und Pflegefeh-

lern“

5. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Bekanntmachungen

Für Bekanntmachungen der Pflegekasse gelten die
betreffenden Satzungsregelungen der AOK Westfalen-
Lippe.“

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Dieser Nachtrag tritt am 1. 1. 2003 in Kraft.

Dortmund, den 5. Dezember 2002

Der stellvertretende Vorsitzende
des Verwaltungsrates der Pflegekasse

Dr. Projahn

Der Vorsitzende des Vorstandes
der Pflegekasse

Nadolny

Genehmigung

Der vorstehende Satzungsnachtrag Nr. 2 wird gemäß § 47
Abs. 2 SGB XI genehmigt.

Essen, den 9. Dezember 2002
II1 -3600.1-2/I

Landesversicherungsamt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Siguda

– MBl. NRW. 2003 S. 275.

AOK Westfalen-Lippe

9. Nachtrag zum Anhang 2
zur Satzung der AOK Westfalen-Lippe

vom 5. Dezember 2002

Die Satzung der AOK Westfalen-Lippe vom 18. Februar
1994 (GV. NRW. S. 102) wird in ihrem Anhang 2, dieser
zuletzt geändert durch den 8. Nachtrag vom 24. August
2002, wie folgt geändert:

Artikel 1
Änderung der Umlagesätze

1. In § 4 Abs. 2 wird die Angabe „2,5“ durch die An-
gabe „2,3“, die Angabe „4,2“ durch die Angabe „4,0“
und die Angabe „1,8“ durch die Angabe „1,6“ ersetzt.

2. In § 4 Abs. 3 wird die Angabe „0,18“ durch die An-
gabe „0,26“ ersetzt.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Dieser Nachtrag tritt am 1. 1. 2003 in Kraft.

Dortmund, den 5. Dezember 2002

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates
in Angelegenheiten des Ausgleichs

von Arbeitgeberaufwendungen
bei Krankheit und Mutterschaft

Dr. Projahn

Der Vorsitzende des Vorstandes

Nadolny

Genehmigung

Der vorstehende Satzungsnachtrag Nr. 9 zum Anhang 2
wird gemäß § 195 Abs. 1 SGB V genehmigt.

Essen, den 9. Dezember 2002
II1 -3600.1-2-I

Landesversicherungsamt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Siguda

– MBl. NRW. 2003 S. 275.
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